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Einleitung 

Bildungs- und sozialpolitische Überlegungen müssen 
darauf gerichtet sein, ausgewogene materielle Bil-
dungsvoraussetzungen für alle sozialen Schichten zu 
schaffen. Für die unteren Einkommensgruppen wird 
dieses Ziel durch das staatliche System der individu-
ellen Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz angestrebt. Die Bundesregie-
rung sieht in der Ausbildungsförderung unverändert 
eine Sozialleistung, die von ganz entscheidender Be-
deutung für die von ihr gewollte soziale Öffnung und 
Offenhaltung des Bildungswesens, insbesondere der 
Hochschulen war und ist. Sie wird noch in diesem Jahr 
den Regierungsentwurf eines Elften Gesetzes zur Än-
derung des BAföG vorlegen, durch den die Bedarfs-
sätze, Freibeträge und Pauschalen zur Abgeltung der 
Aufwendungen für die soziale Sicherung gemäß § 35 
BAföG aktualisiert werden. Um sicherzustellen, daß 
das 1971 in Kraft getretene Gesetz seiner Funktion 
auch künftig voll gerecht wird, hat der BMBW den 
Beirat für Ausbildungsförderung um die grundsätz-
liche Überprüfung der rechtlichen Regelung der indi-
viduellen Ausbildungsförderung bis zum Herbst 1988 
gebeten. 

Unabhängig davon hat sich der Deutsche Bundestag 
mit den jenseits des Bereichs sozialer Leistungen 
entstandenen wirtschaftlichen Problemen bei der 
Ausbildungsfinanzierung bei der Beratung des 
10. BAföGÄndG am 15. Mai 1986 befaßt und in einer 
Entschließung (Protokoll 10/216 zu BT-Drucksache 
10/5410 Nummern 2 u. 3, Seite 16666) dazu folgendes 
festgestellt und beschlossen: 

„Die Ausbildungskosten können heute oftmals von 
Familien mit mittlerem Einkommen, deren Kinder 
Förderungsleistungen nur noch in geringer Höhe 
oder überhaupt nicht erhalten, insbesondere dann, 
wenn sich mehrere Kinder gleichzeitig in der Aus-
bildung befinden, nicht oder unter nahezu unzu-
mutbarer Absenkung ihres Lebensstandards aufge-
bracht werden. Zusätzlich betroffen sind die Fami

-

lien in dieser Einkommensschicht dadurch, daß sie 
in der Regel jede staatliche soziale Transferleistung 
knapp verfehlen. Nach den spürbaren und regelmä-
ßigen Verbesserungen des BAföG in der 10. Legis-
laturperiode müssen nunmehr in einem zweiten 
Schritt diese Familien gezielt entlastet werden. 

Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundes-
regierung auf, 

— die wirtschaftliche Situation dieser Familien de-
tailliert zu analysieren und darzustellen; dabei 
sind auch die unterschiedlichen Altersgrenzen 
im Steuer-, Sozialversicherungs-, Soziallei-
stungs- und öffentlichen Dienstrecht einerseits 
sowie die grundsätzlich unbeschränkte Dauer 
der Verpflichtung nach dem Bürgerlichen Unter-
haltsrecht andererseits zu berücksichtigen, 

— Modelle zu ihrer Entlastung durch indirekte, ins-
besondere steuerliche Maßnahmen, durch di-
rekte Leistungen sowie durch Anreize und Hil-
fen zu eigener Vorsorge oder einer Kreditauf-
nahme zu entwickeln und 

— den hierfür erforderlichen Mittelaufwand zu be-
rechnen. 

Dem Deutschen Bundestag ist über das Ergebnis 
der Untersuchung bis zum 31. Mai 1987 zu berich-
ten und ein Lösungsvorschlag vorzulegen. " 

Hierzu wird der folgende Bericht vorgelegt. Die Bun-
desregierung legt sich darin nicht auf einen bestimm-
ten Lösungsvorschlag fest; sie will eine Diskussion 
über die Vor- und Nachteile aller dargestellten Finan-
zierungsmöglichkeiten anregen. Sie wird zu Beginn 
der zweiten Hälfte der Legislaturpe riode unter Be-
rücksichtigung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsi-
tuation von Bund und Ländern und dem Ergebnis der 
weiteren Meinungsbildung prüfen, ob sie die Realisie-
rung eines Modells vorschlagen kann, das der Entla-
stung der Familien im mittleren Einkommensbereich 
bei der Ausbildungsfinanzierung dient. 

I. Analyse 

1. Ausgangssituation 

Die Überlegungen darüber, mit welchen Maßnahmen 
die wirtschaftliche Situation der in der Entschließung 
angesprochenen Familien mit mittlerem Einkommen 
verbessert werden kann, setzen eine detaillierte 
Kenntnis über die wirtschaftliche Situation dieser Fa-
milien und der sie bestimmenden Faktoren voraus. 
Der Vermittlung dieser Kenntnisse dient die folgende 
Analyse. 

Maßgeblich für die finanzielle Lage sind in erster Li-
nie das Einkommen und die Größe der Familie sowie 
die staatlichen Transferleistungen und die kindbe-
dingten Steuerfreibeträge. Da hier Familien mit  Kin

-

dern in Ausbildung betrachtet werden, sollen nur die 
folgenden kinder- und ausbildungsbezogenen staatli-
chen Transferleistungen und Steuerfreibeträge näher 
erläutert und ihre Auswirkungen auf die wirtschaftli-
che Situation der Familien modellmäßig erfaßt wer-
den: 
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— das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz (BKGG), 

— die Leistungen nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG), 

— die Kinder- und die Ausbildungsfreibeträge nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG). 

Diese vier Maßnahmen bewirken bei gleichen Brutto-
einkommen im Ergebnis eine Erhöhung des verfügba-
ren Einkommens bei Familien mit Kindern in Ausbil-
dung im Vergleich zu Verheirateten und Alleinste-
henden ohne Kinder in Ausbildung. 

— Das Kindergeld beträgt monatlich 

für das erste Kind 	 50 DM 
für das zweite Kind 	 100 DM 
für das dritte Kind 	 220 DM 
für das vierte und jedes weitere Kind 	240 DM. 

Die für das zweite und jedes weitere Kind gelten-
den Beträge werden ab einer bestimmten von der 
Familiengröße abhängigen Einkommensgrenze 
stufenweise um je 20 DM monatlich vermindert bis 
auf Sockelbeträge in Höhe von monatlich 70 DM 
für das zweite und 140 DM für jedes weitere 
Kind. 

— Die Leistungen nach dem BAföG sind u. a. abhän-
gig von der Art der besuchten Ausbildungsstätte 
und Unterbringung, der Geschwisterzahl sowie 
dem Einkommen und Familienstand der Eltern. 
Für einen auswärts untergebrachten Studenten 
beträgt der Bedarfssatz zur Zeit 710 DM monatlich. 
Der Förderungsbetrag verringert sich mit steigen-
dem Elterneinkommen kontinuierlich, da dieses 
nach Abzug bestimmter Einkommensfreibeträge 
(s. III.2.1) auf den Bedarfssatz angerechnet wird. 

— Der Kinderfreibetrag im Einkommensteuerrecht 
beträgt seit dem 1. Januar 1986 2 484 DM. Ist das 
zu versteuernde Einkommen der Eltern so niedrig, 
daß dieser Freibetrag nicht oder nur zu einem Teil 
zur Wirkung kommt, wird ein Zuschlag zum Kin-
dergeld bis zu 46 DM monatlich gezahlt. 

Die Ausbildungsfreibeträge betragen seit dem 
1. Januar 1986 

1 200 DM für auswärts untergebrachte Kinder in 
Ausbildung unter 18 Jahre, 

1 800 DM für bei den Eltern wohnende Kinder 
über 18 Jahre, 

3 000 DM für auswärts untergebrachte Kinder 
über 18 Jahre. 

Anders als etwa das Kindergeld bewirken die 
Steuerfreibeträge keine Minderung der Unter-
haltslast, sondern stellen nur sicher, daß Eltern für 
Einkommensteile, die sie zum Kindesunterhalt 
verwenden, nicht zusätzlich noch eine Steuer zah-
len müssen. Sie stellen in dieser Höhe die nach 
Abzug der staatlichen Transferleistungen verblei-
bende Eigenbelastung der Eltern steuerfrei. Die 
durch die Kinder- und Ausbildungsfreibeträge er-
reichte Abstufung der Steuerbelastung zwischen 
Steuerzahlern mit und Steuerzahlern ohne Kinder 
ist daher keine Steuervergünstigung im Sinne ei

-

ner Steuersubvention, sondern entspricht dem Er-
fordernis der Steuergerechtigkeit. Sie wirkt sich 
wirtschaftlich betrachtet als eine Erhöhung des 
verfügbaren Einkommens aus und kann unter die-
sem Gesichtspunkt in die wirtschaft liche Gesamt-
betrachtung im Rahmen dieser Analyse einbezo-
gen werden. 

Die vier von ihrer Zweckrichtung und ihren Voraus-
setzungen her unterschiedlichen Regelungen bestim-
men im wesentlichen die Höhe des verfügbaren Ein-
kommens, aus dem die Eltern die Ausbildungsfinan-
zierung bestreiten müssen. 

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe anderer staat-
licher Fördermaßnahmen, die von der Familiengröße 
abhängen und Familien mit Kindern zugute kommen, 
wie z. B. das Wohngeld und die Wohnbauförderung. 
Auf sie soll hier nicht im einzelnen eingegangen wer-
den, weil diese Leistungen nicht ausbildungsbezogen 
sind. 

2. Modellrechnungen 

Die Auswirkungen der vorgeschilderten rechtlichen 
Bestimmungen sollen an Modellrechnungen verdeut-
licht werden. Aus Gründen der Verständlichkeit wer-
den sie auf folgende vier Familientypen beschränkt: 

Familientyp 1 — Familie mit einem Kind (auswärts 
untergebrachter Student) 

Familientyp 2 — Familie mit zwei Kindern (1 Schüler 
zu Hause, 1 Student auswärts) 

Familientyp 3 — Familie mit drei Kindern (1 Schüler 
zu Hause, 2 Studenten auswärts) 

Familientyp 4 — Familie mit vier Kindern (2 Schüler 
zu Hause, 2 Studenten auswärts) 

Die Modellrechnungen erfassen für jeden dieser vier 
Familientypen monatliche Bruttoeinkommen zwi-
schen 1 000 DM und 12 000 DM. Bei der Ermittlung 
des verfügbaren Familieneinkommens wurden je-
weils die Einkommen- und Kirchensteuer, die Sozial-
abgaben, die Steuerermäßigung aus Kinder- und Aus-
bildungsfreibeträgen, die direkten Leistungen nach 
dem BAföG 1 ) und dem Kindergeldgesetz berücksich-
tigt. Als Vergleichsmaßstab dient die Einkommenssi-
tuation eines kinderlosen Ehepaares. Bei allen Mo-
dellrechnungen wurde jeweils ein verheirateter Al-
leinverdiener unterstellt. Die Ergebnisse dieser Be-
rechnungen sind im einzelnen in den Tabellen 1 bis 5 
in der Anlage dargestellt. 

2.1 Wirtschaftliche Situation von Familien mit zwei 
Kindern in Ausbildung 

Die wichtigsten Ergebnisse und Schlußfolgerungen 
sollen zunächst am Beispiel der Modellfamilie mit 
zwei Kindern (Familientyp 2) erläutert werden. Diese 

1 ) Als Berechnungsgrundlage für die Leistungen nach dem 
BAföG wurde das Einkommen des vorletzten Kalenderjahres 
herangezogen, wobei ein durchschnittlicher Einkommensan-
stieg von 3 v. H. pro Jahr unterstellt wurde. 
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Familie erhält bei einem aktuellen monatlichen Brut-
toeinkommen bis etwa 3 200 DM für den Studenten 
Leistungen nach dem BAföG in Höhe des vollen Be-
darfssatzes von 710 DM monatlich. Dazu kommt mo-
natlich Kindergeld für zwei Kinder in Höhe von insge-
samt 150 DM. Als Folge der steuerrechtlichen Kinder-
freibeträge und des Ausbildungsfreibetrages für den 
Studenten bleiben der Familie im Vergleich zu einem 
kinderlosen Ehepaar mit gleichem Bruttoeinkommen 
insgesamt rd. 160 DM monatlich mehr an verfügba-
rem Einkommen. Zusammengerechnet ergibt sich ein 
Mehrbetrag von rd. 1 020 DM im Monat. 

Mit steigendem monatlichem Bruttoeinkommen ver-
mindern sich die Leistungen nach dem BAföG rasch, 
sie laufen bei etwa 5 400 DM monatlich aus. Hinzu 
kommt, daß in diesem Einkommensbereich, und zwar 
bei rd. 5 800 DM monatlichem Bruttoeinkommen das 
Kindergeld von 150 DM auf 120 DM abgesenkt wird. 
Die Auswirkungen der Steuerfreibeträge steigen da-
gegen im Einkommensbereich zwischen 3 200 DM 
und 5 400 DM — wenn auch nur geringfügig — von 
160 DM auf 210 DM monatlich an. Bei dieser Einkom-
menshöhe ist das Mehr an verfügbarem Einkommen 
der Familie gegenüber Kinderlosen am geringsten, es 
beträgt nur noch 340 DM. Danach steigt der Mehrbe-
trag aufgrund der sich stärker auswirkenden Steuer-
freibeträge wieder langsam an, bei 7 000 DM Brutto-
einkommen z. B. auf 380 DM. 

Die für 1.990 vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen 
führen zu einer namhaften steuerlichen Entlastung 
der hier behandelten Modellfamilie mit zwei Kindern. 
Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
5 800 DM beträgt die steuerliche Entlastung aus der 
Erhöhung des Grundfreibetrags, der Kinderfreibe

-

träge, des Ausbildungsfreibetrags und der Progres-
sionsabflachung gegenüber 1987 insgesamt gut 
150 DM monatlich. 

Die Berechnung kann auch pro Kind angestellt wer-
den. Im hier relevanten Einkommensbereich nach 
Auslaufen der Leistungen nach dem BAföG ergibt 
sich für den auswärts untergebrachten Studenten 
durch Kindergeld und Steuerermäßigung ein verfüg-
bares Mehreinkommen von mindestens 213 DM 2) 
monatlich. Dieser Wert wird bei einem monatlichen 
Bruttoeinkommen von 5 800 DM erreicht. Demgegen-
über erhalten Familien mit Bruttoeinkommen bis 
3 200 DM monatlich für ihre Kinder den vollen Förde-
rungsbetrag zur Finanzierung der Ausbildung. Fami-
lien mit Einkommen, die über diesen Betrag hinaus-
gehen, müssen also die Ausbildung ihrer Kinder in 
zunehmendem Maße aus eigenen Mitteln (vor allem 
laufendes Einkommen, Ersparnisse) finanzieren. 

Für die Betrachtung der wirtschaftlichen Situation von 
Familien im mittleren Einkommensbereich ist ein wei-
terer Aspekt wesentlich. Durch das Zusammentreffen 
des Auslaufens staatlicher Transferleistungen mit 
dem Anstieg der steuerlichen Belastung verbleiben 
der Familie von 100 DM zusätzlichem Bruttoeinkom-
men im Extremfall nur 30 DM zusätzlich verfügbares 
Einkommen. Steigende Leistung wird in diesem Ein-
kommensbereich kaum noch belohnt. 

Die geschilderte wirtschaft liche Situation wird an den 
nachfolgenden Schaubildern verdeutlicht. 

2) Berechnung: Kindergeld und Auswirkung der Kinderfreibe-
träge je zur Hälfte: 60 DM und 67 DM sowie die Auswirkung 
des Ausbildungsfreibetrages für den Studenten 86 DM. 
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Schaubild 1 

Verfügbares Mehreinkommen der Familie 
aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Familientyp 2 
(1 Schiller  zu Hause, 1 Student auswärts) 

Schaubild 1 veranschaulicht die finanziellen Auswir-
kungen der kinder- und ausbildungsbezogenen 
Transferleistungen und Freibeträge im Steuerrecht 
auf die wirtschaft liche Lage der Familie im Vergleich 
mit Kinderlosen. Bei Brutto-Einkommen bis etwa 
3 200 DM verbessert sich durch diese Maßnahmen 
das verfügbare Einkommen der Familien in hohem 
Umfang. Diese Situation verschlechtert sich im Ein-
kommensbereich zwischen 3 200 DM und 5 400 DM 
zunehmend, bedingt durch das Auslaufen der Förde-
rung nach dem BAföG. Zudem wird ab etwa 5 800 DM 
Monatseinkommen das Kindergeld nur noch in ver-
minderter Höhe gewährt. Familien aus diesen Ein-
kommensbereichen müssen deshalb den Unterhalt für 
die Kinder in Ausbildung weitgehend aus dem eige-
nen Erwerbseinkommen bestreiten. 

Schaubild 2 verdeutlicht diesen Tatbestand auf eine 
andere Weise. Die wirtschaftliche Situation eines kin-
derlosen Ehepaares wird mit der eines Ehepaares mit 
zwei Kindern (Familientyp 2) unter Berücksichtigung 
der durch den Kindesunterhalt eintretenden Belastun-
gen verglichen. Die Gegenüberstellung zeigt, wieviel 
— bei gleichem Bruttoeinkommen — einem Ehepaar 
mit zwei Kindern an verfügbarem Einkommen gegen-
über einem Ehepaar ohne Kinder verbleibt. 

Um die Vergleichbarkeit zwischen beiden Einkom-
men herzustellen, mußte vom verfügbaren Einkom-
men der Familie mit zwei Kindern ein fiktiver Betrag 
abgezogen werden, den die Eltern für die Kinder auf-
wenden. Aus Gründen der Darstellbarkeit wurde in 
den Modellrechnungen für alle Einkommensbereiche 
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Schaubild 2 

Kinderbezogene Belastungen der Familie 
Familientyp 2 

(1 Schüler zu Hause, 1 Student auswärts) 

ein einheitlicher Unterhaltsbetrag unterstellt, für den 
die BAföG-Bedarfssätze (710 DM für den Studenten 
sowie 525 DM für den Schüler) als Richtwerte heran-
gezogen werden. Diese können aber nicht mit dem 
individuellen Unterhaltsanspruch der Kinder an die 
Eltern gleichgesetzt werden, deren Höhe nach bür-
gerlichem Recht grundsätzlich von den Einkommens-
verhältnissen der Eltern abhängt. Die Verwendung 
anderer denkbarer Unterhaltsbeträge (z. B. Bedarfs-
sätze nach dem BSHG, Beträge in den Leitlinien der 
OLG-Familiensenate) würde den Aussagewert des 
Schaubildes in dem hier untersuchten Einkommens-
bereich jedoch nicht wesentlich verändern. 

Der Differenzbetrag zwischen dem verfügbaren Ein

-

kommen eines Ehepaares ohne Kinder und dem ver

-

fügbaren Einkommen, das den Eltern des Familien-
typs 2 nach Abzug dieses Unterhaltsbetrages für die 
beiden Kinder verbleibt, ist im Schaubild schraffiert 
ausgewiesen. Im unteren Einkommensbereich ist die 
Differenz zwischen beiden Einkommen wegen der 
kinder- und ausbildungsbezogenen Transferleistun-
gen sehr gering, im günstigsten Fall beträgt sie in die-
sem Beispiel nur etwa 215 DM. Ab etwa 3 200 DM 
Bruttoeinkommen steigt sie rasch an und erreicht bei 
5 800 DM Bruttoeinkommen ihren höchsten Stand mit 
fast 900 DM. Um diesen Betrag ist also — bei Zugrun-
delegung des einheitlichen Unterhaltsbetrages — die 
wirtschaftliche Situation der Eltern in dem betrachte-
ten Familientyp ungünstiger als die eines kinderlosen 
Ehepaares bei gleichem Erwerbseinkommen. 
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Schaubild 3 

Zusammenhang zwischen 
Brutto- und verfügbarem Einkommen 

Familientyp 2 
(1 Schüler zu Hause, 1 Student auswärts) 

Schaubild 3 verdeutlicht einen weiteren wichtigen 
Aspekt. Durch die kinderbezogenen Transferleistun-
gen ist im unteren Einkommensbereich, hier bei etwa 
3 200 DM brutto, das verfügbare Einkommen der Fa-
milie größer als das monatliche Bruttoeinkommen. 
Danach setzt der Rückgang der staatlichen Transfer-
leistungen ein, während die Minderungen des Brutto-
einkommens durch Steuern nach Eintritt in den Be-
reich der progressiven Besteuerung zunehmen. Dies 
führt dazu, daß das verfügbare Einkommen mit stei-
gendem Bruttoeinkommen bis etwa 5 400 DM nur 
noch in verhältnismäßig geringem Umfang zunimmt. 
Von dem steigenden Bruttoeinkommen zwischen 
3 200 DM und 5 400 DM, also von 2 200 DM Mehrver-
dienst, verbleiben der Familie lediglich rd. 650 DM, 
das sind knapp 30 v. H. 
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2.2 Wirtschaftliche Situation von Familien mit 
einem oder mehr als zwei Kindern in 
Ausbildung 

Die für eine Zwei-Kinder-Familie modellhaft darge-
stellte Entwicklung der wirtschaftlichen Situation gilt 
in dieser grundsätzlichen Tendenz auch für die Fami-
lientypen 1, 3 und 4. Die Kurven für die Einkommens-
entwicklung, die kinder- und ausbildungsbezogenen 
Transferleistungen sowie die Steuerermäßigung 
durch die Kinder- und Ausbildungsfreibeträge neh-
men einen ähnlichen Verlauf wie in den Schaubil

-

dern 1 bis 3 dargestellt, allerdings je nach Familien-
größe und Kinderzahl in jeweils unterschiedlichen 
Einkommensbereichen (vgl. zum Familientyp 4 die 
Schaubilder 4 bis 6). Die für den Vergleich mit Kinder-
losen festzustellende Erhöhung des verfügbaren Fa-
milieneinkommens durch die hier betrachteten staat-
lichen Maßnahmen — bezogen auf jeweils einen aus-
wärts untergebrachten Studenten — ist ebenfalls ab-
hängig von der Familiengröße. Beim Familientyp 1 
beträgt sie mindestens 167 DM, bei den Familienty-
pen 3 und 4 hingegen mindestens 270 DM bzw. 
307 DM monatlich. 

Schaubild 4 

Verfügbares Mehreinkommen der Familie 
aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Familientyp 4 
(2 Schüler zu Hause, 2 Studenten auswärts) 
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Generell gilt auch für diese Familientypen, daß ihre 
wirtschaftliche Situation in dem Einkommensbereich 
relativ am stärksten durch die Ausbildung der Kinder 
beeinträchtigt wird, in dem der Abbau der staatlichen 
Transferleistungen mit dem Anstieg der Steuern und 
Sozialabgaben zusammenfällt. In dem Einkommens-
bereich, in dem die Leistungen aus dem BAföG aus-
laufen und das Kindergeld abgesenkt wird, verbleibt 
der Familie von einem höheren Zuwachs des Brutto-
einkommens kaum etwas. 

Ein besonders auffallendes Beispiel hierfür bietet die 
Vier-Kinder-Familie. Die Steigerung der monatlichen 
Bruttoeinkommen von 7 800 DM auf 8 600 DM, also 
um 800 DM, führt zu einem Anstieg des tatsächlich 
verfügbaren Einkommens um lediglich 83 DM, das 
sind rd. 10 v. H. des zusätzlichen Bruttoeinkommens. 
Zwischen 7 800 DM und 8 200 DM gibt es sogar einen 
absoluten Rückgang des verfügbaren Einkommens 
um 47 DM (vgl. Schaubild 6). 

Schaubild 5 

Kinderbezogene Belastungen der Familie 
Familientyp 4 

(2 Schüler zu Hause, 2 Studenten auswärts) 
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Schaubild 6 

Zusammenhang zwischen 
Brutto- und verfügbarem Einkommen 

Familientyp 4 
(2 Schüler zu Hause, 2 Studenten auswärts) 
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3. Auswirkungen der angestrebten Änderungen 
im Steuerrecht 

Durch die erfolgreiche Finanz- und Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung, die wesentlich zu einem deutli-
chen realen Wirtschaftswachstum, der Eindämmung 
der Inflation und einer Senkung der Zinsen beigetra-
gen hat, werden besonders auch die Familien entla-
stet. Stabilitätspolitik ist auch wirkungsvolle soziale 
Politik, die den Familien unmittelbar zugute kommt. 
Es wird auch weiter im Mittelpunkt einer Politik für 
die Familien stehen, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß die Familien ein ausreichendes Einkom-
men erwirtschaften können. 

Die dargestellten Modellrechnungen berücksichtigen 
den derzeitigen Gesetzesstand. Sie können noch nicht 
auf die von den Regierungsparteien für die laufende 
Legislaturpe riode insbesondere im Steuerrecht ge-
planten Veränderungen eingehen. Die steuerpoliti-
schen Koalitionsvereinbarungen sehen eine lei-
stungsfördernde und sozial ausgewogene Steuerre-
form vor. 

Ein wesentliches Element dieser Steuerreform ist die 
Einführung des linear progressiven Einkommensteu-
ertarifs. Dieser Ta rif wird die steuerliche Situation 
auch von Familien mit mittleren Einkommen nachhal-
tig verbessern. Hinzu kommt, daß für die hier betrach-
teten Einkommensschichten insbesondere auch die 
vorgesehene Erhöhung der Kinder- und Ausbildungs-
freibeträge von Bedeutung ist. 

— Bereits beim Steuersenkungsgesetz 1986/88 
wurde der Kinderfreibetrag kräftig erhöht. Die 
Steuerreform setzt diesen Weg konsequent fort: 
Der Kinderfreibetrag wird nochmals um 540 DM 
auf 3 024 DM erhöht. 

— Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes (Steuersen-
kungs-Erweiterungsgesetz 1988 — StSenkErwG 
1988) vom 23. März 1987 sieht eine Anhebung der 
Ausbildungsfreibeträge zum 1. Januar 1988 von 
1 200 DM auf 1 800 DM, von 1 800 DM auf 
2 400 DM und von 3 000 DM auf 4 200 DM vor. 

Außer durch Steuersenkungen soll der Familienla-
stenausgleich auch durch eine Erhöhung des Kinder-
geldes sowie durch eine Erweiterung von Erziehungs-
geld und Erziehungsurlaub verbessert werden. 

Durch diese geplanten Maßnahmen wird sich die fi-
nanzielle Lage von Familien im hier betrachteten Ein-
kommensbereich deutlich verbessern. 

4. Ergebnis 

Für die vier untersuchten Familientypen läßt sich zu-
sammenfassend folgendes feststellen: Während in 
den unteren Einkommensbereichen bei einer Vollför-
derung durch das BAföG in etwa die gesamten Aus-
bildungsaufwendungen abgedeckt werden, kann bei 
den mittleren Einkommensschichten — abgestuft 
nach der Zahl der Kinder — nur ein Bruchteil der Aus-
bildungsaufwendungen aufgefangen werden. Diese 

Familien müssen die Aufwendungen zur Ausbildung 
ihrer Kinder überwiegend aus eigenen Mitteln auf-
bringen. Betroffen hiervon sind Familien mit Kindern 
in Ausbildung, deren Einkommen über den nachfol-
gend aufgeführten Einkommensgrenzen 3) liegt: 

Bruttoeinkommen DM 

monatlich jährlich 

Familientyp 1 4 400 53 000 

Familientyp 2 5 200 62 000 

Familientyp 3 6 800 82 000 

Familientyp 4 7 800 94 000 

Nach groben Schätzungen haben rd. 17 v. H. 4) aller 
Familien mit Kindern ein Einkommen über diesen 
Grenzen. Davon ist der weitaus überwiegende Teil 
knapp über diesen Grenzen im mittleren Einkom-
mensbereich zu finden, während nur ein sehr kleiner 
Bruchteil der Familien ein hohes Einkommen auf-
weist. Beispielsweise liegen nicht einmal 3 v. H. aller 
Familien mit ihrem jährlichen Bruttoeinkommen über 
120 000 DM. 

Die schwierige wirtschaftliche Situation von Familien 
mit Einkommen knapp über den o. a. Grenzen wird 
maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt: Die Förde-
rung nach dem BAföG läuft aus und das Kindergeld 
wird nur noch in verminderter Höhe geleistet. Ande-
rerseits steigen die Auswirkungen der Steuerfreibe-
träge auf das verfügbare Einkommen nur geringfügig 
an. Das Mehr an verfügbarem Einkommen der Fami-
lien gegenüber Kinderlosen ist in diesen Einkom-
mensbereichen am geringsten. Es beträgt für einen 
auswärts untergebrachten Studenten je nach Fami-
liengröße insgesamt zwischen 167 DM (Familien-
typ 1) und 307 DM (Familientyp 4) monatlich. 

Ein Zuwachs des Bruttoeinkommens wird durch das 
Zusammenspiel des Auslaufens von Transferleistun-
gen und der ansteigenden steuerlichen Belastung na-
hezu aufgezehrt. Steigende Leistung wird in diesem 
Einkommensbereich kaum noch belohnt. Besonders 
kraß wirkt sich dies für Familien mit Kindern in Aus-
bildung aus, deren Einkommen knapp über den o. a. 
Einkommensgrenzen liegt. So verbleiben beispiels-
weise der Familie mit 2 Kindern (Familientyp 2) 
— nach Berücksichtigung der Unterhaltsleistungen 
an die Kinder — von einer Einkommenssteigerung 
von 3 200 DM auf 5 400 DM monatlich, also von ei-
nem Mehrverdienst von 2 200 DM, lediglich 30 v. H., 
nämlich 660 DM. 

3) Bei diesen Einkommensgrenzen sinkt die Förderung nach 
dem BAföG unter 100 DM (geringer Teilförderungsbetrag). 
Über diesen Einkommensgrenzen läuft die Förderung nach 
dem BAföG mit steigendem Einkommen rasch aus. Die o. a. 
Einkommensgrenzen würden sich kaum verschieben, wenn 
die höchste Belastung für die Ausbildung der Kinder bereits 
hei einem Absinken der Ausbildungsförderung nach dem 
BAföG unter 150 DM monatlich angenommen würde. 

4) Das sind etwa 1,8 Mio. von 10,9 Mio. aller Familien mit wirt-
schaftlich abhängigen Kindern. 
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Zusätzlich verschärft wird die wirtschaftliche Situa-
tion dieser Familien dadurch, daß sie auch andere ein-
kommensgebundene staatliche Transferleistungen, 
wie z. B. Wohngeld oder Arbeitnehmer-Sparzulage, 
nicht mehr erhalten. 

Besonders deutlich wird die geschilderte Situation im 
mittleren Einkommensbereich beim Vergleich der fi-
nanziellen Lage von Eltern mit Kindern in Ausbildung 
mit der eines kinderlosen Ehepaares. Die Erziehungs-  
und Ausbildungsleistungen der Familien stellen einen 

wesentlichen Beitrag zur Zukunftssicherung aller dar. 
Dennoch sind sie von den Eltern weitgehend allein zu 
tragen. Bei gleichem Bruttoeinkommen entsteht da-
durch ein erhebliches Gefälle im Lebensstandard zwi-
schen Familien mit Kindern in Ausbildung und kin-
derlosen Ehepaaren oder Alleinstehenden. Insbeson-
dere Eltern mit mehreren Kindern in Ausbildung müs-
sen im Gegensatz zu kinderlosen Ehepaaren und Al-
leinstehenden oft erhebliche Abstriche am eigenen 
Lebensstandard machen. Dies kann zu Spannungen 
in den Familien führen und sich leistungsfeindlich 
auswirken. 

II. Altersgrenzen im öffentlichen Recht und Unterhaltsrecht 

1. Einführung 

In Zusammenhang mit dem Auftrag zur Analyse der 
wirtschaftlichen Situation von Familien mit mittleren 
Einkommen, hat der Deutsche Bundestag die Bundes-
regierung auch aufgefordert, die unterschiedlichen 
Altersgrenzen im Steuer-, Sozialversicherungs-, So-
zialleistungs- und öffentlichen Dienstrecht einerseits 
sowie die grundsätzlich unbeschränkte Dauer der 
Verpflichtung nach dem Bürgerlichen Unterhaltsrecht 
andererseits darzustellen und zu bewerten. 

Eltern sind unterhaltsrechtlich im Rahmen ihrer Lei-
stungsfähigkeit verpflichtet, ihren Kindern — sofern 
diese nicht über ausreichende eigene Mittel verfü-
gen — eine angemessene Berufsausbildung zu fi-
nanzieren. Diese Pflicht besteht grundsätzlich unab-
hängig vom Alter der Kinder; im Unterhaltsrecht ist 
ein Höchstalter des Kindes, mit dessen Erreichung der 
Anspruch erlöschen würde, nicht vorgesehen. Dem-
gegenüber sind alle staatlichen Leistungen, die den 
Eltern die Erfüllung ihrer Unterhaltsverpflichtungen 
erleichtern sollen sowie die kindbedingten Steuerer-
mäßigungen — wenn auch nicht einheitlich — zeitlich 
befristet. Sie laufen in der Regel mit Vollendung des 
25. oder 27. Lebensjahres des in Ausbildung befindli-
chen Kindes aus. 

Konkret führt die Unterschiedlichkeit der Altersgren-
zen zu der Frage, ob eine stärkere Angleichung ange-
raten und möglich ist. Zudem hat die Tatsache, daß 
die staatlichen Maßnahmen auf eine Ausbildungszeit 
bis zur Vollendung des 25. oder 27. Lebensjahres be-
grenzt sind, die Frage aufkommen lassen, ob die elter-
lichen Verpflichtungen zum Ausbildungsunterhalt 
nicht gleichfalls grundsätzlich bei Vollendung etwa 
des 27. Lebensjahres des Kindes enden sollen. Zur 
Beantwortung dieser Fragen werden nachfolgend die 
wesentlichen Altersgrenzen in den öffentlich-rechtli-
chen Bestimmungen, die tatsächliche Entwicklung 
der elterlichen Unterhaltspflicht und die Konsequen-
zen der Einführung einer generellen Altersgrenze von 
etwa 27 Jahren dargestellt. 

2. Altersgrenzen 

2.1 Steuerrecht 

— Der Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG wird 
grundsätzlich für Kinder gewährt, die zu Beginn 
des jeweiligen Kalenderjahres das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, für ältere Kinder, die 
zu Beginn des Kalenderjahres ihr 27. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, unter besonderen Vor-
aussetzungen, wie insbesondere im Falle der Be-
rufsausbildung. Über das 27. Lebensjahr hinaus 
besteht Anspruch auf den Kinderfreibetrag nur für 
Kinder, die wegen Behinderung außerstande sind, 
sich selbst zu unterhalten. Bei der Altersgrenze von 
27 Jahren wird davon ausgegangen, daß Kinder in 
diesem Alter üblicherweise ihre Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. 

— Die Ausbildungsfreibeträge nach § 33 a Abs. 2 
EStG werden grundsätzlich erst ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres gewährt, für jüngere Kinder 
nur, wenn sie auswärts untergebracht sind. Die für 
die Freibeträge und ihre Abstufung maßgebenden 
Altersgrenzen beruhen auf einer typisierenden Be-
trachtung. Im übrigen ist für die Ausbildungsfrei-
beträge Voraussetzung, daß für das Kind Anspruch 
auf den Kinderfreibetrag besteht. Die hierfür maß-
gebende Altersgrenze von 27 Jahren gilt somit 
auch für die Ausbildungsfreibeträge. 

— Nach § 33 a Abs. 1 EStG kommt für Kinder, die 
wegen Überschreitung der Altersgrenze des 
27. Lebensjahres nach § 32 EStG nicht mehr be-
rücksichtigt werden können, eine Steuerermäßi-
gung wegen außergewöhnlicher Belastung in Be-
tracht. Sie kann ohne altersmäßige Begrenzung in 
Anspruch genommen werden, solange sich die 
Kinder noch in Berufsausbildung befinden und von 
ihren Eltern unterhalten werden müssen. 
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2.2 Kindergeldrecht 

Nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) wird Kin-
dergeld für ein Kind grundsätzlich bis zum Ende des 
Monats geleistet, in dem das Kind sein 16. Lebensjahr 
vollendet. Über diese Altersgrenze hinaus wird Kin-
dergeld nur dann gezahlt, wenn es einen der in § 2 
Abs. 2 oder 4 BKGG genannten Tatbestände, die das 
Fortbestehen der elterlichen Unterhaltslast indizieren 
(z. B. ein Kind in Ausbildung, das seinen Unterhalt 
nicht aus der Ausbildungsvergütung decken kann), 
erfüllt ist. Kindergeld wird grundsätzlich nicht über 
das vollendete 27. Lebensjahr hinaus geleistet (Aus-
nahmen: Ausbildungszeiten nach der Ableistung von 
Grundwehrdienst oder Zivildienst, Kinder, die wegen 
Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unter-
halten). Hierfür ist die Erwägung maßgebend, daß 
Kinder bei Erreichen dieser Altersgrenze im allgemei-
nen von den Eltern wirtschaftlich unabhängig sind. 

2.3 Waisengelder und -renten 

— Im Bereich des öffentlichen Dienstes wird das Wai-
sengeld nach § 61 Abs. 2 BeamtVG (§ 59 Abs. 2 
SVG) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
ohne Vorliegen besonderer Voraussetzungen ge-
währt. Zwischen der Vollendung des 18. und 
27. Lebensjahres wird es unter ähnlichen Voraus-
setzungen wie das Kindergeld gewährt, also insbe-
sondere bei Ausbildung und bei Behinderung. Es 
wird grundsätzlich nicht über das 27. Lebensjahr 
hinaus gewährt (Ausnahmen: Ausbildungszeiten 
nach der Ableistung von Grundwehrdienst, Zivil-
dienst, Waisen, die wegen Behinderung außer-
stande sind, sich selbst zu unterhalten). 

— Nach dem Tode eines in der gesetzlichen Renten-
versicherung Versicherten oder eines durch Ar-
beitsunfall verstorbenen Versicherten erhalten 
seine Kinder Waisenrente bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres; § 44 Abs. 1 AVG und § 1267 
Abs. 1 RVO; Kinder in Ausbildung erhalten die 
Rente längstens bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres (§ 44 AVG, § 1267 RVO). Die Waisen-
rente hat Unterhaltsersatzfunktion. Der Gesetzge-
ber hat ihre Bezugsdauer abweichend von der Re-
gelung für den öffentlichen Dienst grundsätzlich 
auf die Vollendung des 25. Lebensjahres be-
schränkt. Bei Unterbrechung oder Verzögerung 
der Ausbildung durch Ableistung des gesetzlichen 
Wehr- oder Ersatzdienstes werden die Leistungen 
auch für einen der Zeit dieses Dienstes entspre-
chenden Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus 
gewährt (§§ 1262 Abs. 3 Satz 3 und 1267 Abs. 1 
Satz 3 RVO). 

— Ist ein Kriegs- oder Wehrdienstbeschädigter an 
den Folgen der Schädigung verstorben, erhalten 
seine Kinder nach § 45 des Bundesversorgungsge-
setzes Waisenrente grundsätzlich bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres, bei Schul- und Berufs-
ausbildung bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res. Bei einer Ausbildungsunterbrechung oder 
Ausbildungsverzögerung, insbesondere durch Ab

-

leistung von Grundwehrdienst und Zivildienst, 

steht Waisenrente auch über das 27. Lebensjahr zu 
(§ 45 Abs. 3 Satz 3 und 4 BVG). Verzögert sich die 
Schul- oder Berufsausbildung aus einem Grunde, 
den die Waise nicht zu vertreten hat, so wird die 
Waisenrente entsprechend dem Zeitraum der 
nachgewiesenen Verzögerung länger gewährt 
(§ 45 Abs. 3 Satz 5 BVG). Durch die Waisenrente 
soll in erster Linie die wirtschaftliche Einbuße, wel-
che durch den Wegfall des unterhaltspflichtigen 
Beschädigten entstanden ist, ausgeglichen wer-
den. Darüber hinaus sollen mit ihr die nicht wäg-
baren Belastungen im menschlichen und persönli-
chen Bereich, entstanden durch den Tod eines El-
ternteils oder beider Elternteile, pauschal abgegol-
ten werden. 

2.4 Ausbildungsförderung nach dem 
Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der 
Erziehungsbeihilfe der Kriegsopferfürsorge 

Für die Erziehungsbeihilfe (§ 27 BVG), die in Ausbil-
dung stehende Kinder von Beschädigten sowie Wai-
sen erhalten, gilt eine allgemeine Altersgrenze von 
27 Jahren. Erziehungsbeihilfe steht über die Alters-
grenze hinaus bei einer Ausbildungsunterbrechung 
oder Ausbildungsverzögerung insbesondere durch 
Ableistung von Grundwehrdienst und Zivildienst zu 
(§ 27 Abs. 4 BVG). Erziehungsbeihilfe kann im übri-
gen über das 27. Lebensjahr hinaus weitergezahlt 
werden, wenn bis dahin die Ausbildung aus vom Aus-
zubildenden nicht zu vertretenden Gründen nicht ab-
geschlossen werden konnte (§ 27 Abs. 6 BVG). 

2.5 Sonstige kindbezogene Leistungen 

Im öffentlichen Dienstrecht gilt die Altersgrenze von 
27 Jahren auch für den kinderbezogenen Bestandteil 
im Ortszuschlag (§ 40, Anlg. V BBesG, § 50 Be-
amtVG). Im Recht der gesetzlichen Renten- und Un-
fallversicherung wird der Kinderzuschuß bzw. die 
Kinderzulage bis zum vollendeten 25. Lebensjahr ge-
leistet (§ 39 Abs. 3 Satz 2 AVG, § 1262, Abs. 3 Satz 2 
RVO); dem entsprechen die Regelungen in der 
Knappschaftsversicherung, § 60 (Kinderzuschuß) und 
§ 67 (Waisenrente) RKG, der Altershilfe für Landwirte, 
§ 3 a (Waisengeld) GAL und der Handwerkerversor-
gung, § 1 (Bezugnahme auf RVO) HwVG. Unterbre-
chung oder Verzögerung der Ausbildung durch 
Wehr- oder Ersatzdienst wird — wie bei der Waisen-
rente (vgl. oben 2.3) — berücksichtigt. 

2.6 Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Die Altersgrenze im BAföG von derzeit 30 Jahren be-
zeichnet im Gegensatz zu den bisher geschilderten 
Regelungen nicht den Endzeitpunkt für die Bezugs-
berechtigung staatlicher Leistungen, sondern das Al-
ter, ab dem staatliche Leistungen der Ausbildungsför-
derung nicht mehr gewährt werden, wenn die Ausbil-
dung erst nach Erreichen dieser Altersgrenze begon-
nen wird (§ 10 Abs. 1 BAföG). Diese Altersgrenze lag 
ursprünglich bei 35 Jahren; sie ist 1979 unter Beto-
nung der jugendpolitischen Zielsetzung dieser Sozial- 
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Leistung auf 30 Jahre herabgesetzt worden. Von die-
ser Altersregelung sind unter besonderen Umständen 
Ausnahmen zulässig (§ 10 Abs. 3 BAföG). 

3. Verfassungsmäßigkeit unterschiedlicher 
Altersgrenzen 

Das Steuerrecht kann bei dieser Betrachtung außer 
acht bleiben, weil nach Überschreiten der Altersgren-
zen § 33a Abs. 1 EStG (s. o. 2.1) eingreift. 

Die beschriebenen Altersgrenzen sind im Laufe ihrer 
Entwicklung verändert, den jeweiligen gesellschaftli-
chen Erfordernissen und entsprechend den finanziel-
len Möglichkeiten des Staates angepaßt worden. 

Für das geltende Recht ist festzustellen, daß sich dabei 
ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der Leistun-
gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (und 
der darauf Bezug nehmenden Regelungen) einerseits 
und der Hinterbliebenenversorgung im öffentlichen 
Dienst und dem Kindergeldrecht andererseits ergibt. 
Im ersten Falle enden die Leistungen mit Vollendung 
des 25., in den anderen Fällen mit Vollendung des 
27. Lebensjahres. 

Die unterschiedlichen Altersgrenzen sind mehrfach 
Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung ge-
wesen. Das Bundessozialgericht hat (zuletzt am 
12. März 1981, VdkMitt 1981, Nr. 8, 22) entschieden, 
daß die Gewährung von Waisenrente und Kinderzu-
schuß (§ 39 Abs. 3 AVG, § 1262 Abs. 3 RVO und § 44 
Abs. 1 AVG, § 1267 Abs. 1 RVO) bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres weder gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung (Artikel 3 Abs. 1 GG) noch den des 
Schutzes der Familie (Artikel 6 Abs. 1 GG) verstoße, 
desgleichen nicht gegen das Sozialstaatsgebot (Arti-
kel 20 Abs. 1 GG). Die unterschiedliche Behandlung 
der Rentnerwaisen und anderer Waisen sei im Hin-
blick auf die Eigenständigkeit des Sozialversiche-
rungsrechts mit der Verfassung vereinbar (BSG vom 
31. Mai 1975 in VdkMitt 1979, Nr. 10, 30). 

Im Ergebnis übereinstimmend hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden. Ein sachgerechter Grund 
für die gesetzliche Differenzierung nach dem Lebens-
alter ergebe sich aus der typisierenden Auswahl der 
Leistungsempfänger und Risiken, die gerade dem ge-
regelten Sachgebiet adäquat seien; die verschiedene 
Behandlung der Waisen eines Sozialversicherten und 
eines Beamten sei verfassungsrechtlich hinzuneh-
men, weil beide Regelungen wegen der besonderen 
Zweckbestimmung und Grundlage der beamten-
rechtlichen Versorgung nicht vergleichbar seien 
(BVerfGE 40, 121, 139 ff. m. w. N.). 

Danach verstoßen die unterschiedlichen Altersgren-
zen in den aufgezeigten Rechtsgebieten nicht gegen 
geltendes Verfassungsrecht. 

4. Harmonisierung der unterschiedlichen 
Altersgrenzen 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entschei

-

dung zur unterschiedlichen Behandlung der Waisen 
eines Sozialversicherten und eines Beamten (s. o. 3.) 

zudem ausgeführt, daß die seit langem bestehenden 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsbe-
reichen rechtspolitisch nicht mehr voll zu überzeugen 
vermögen und vor allem dem betroffenen Staatsbür-
ger als wenig verständlich erscheinen. Es sei ein stän-
diges sozialpolitisches Anliegen, gleichen oder ähnli-
chen Zwecken dienende soziale Leistungen zu ver-
einheitlichen und entsprechend der allgemeinen Ent-
wicklung zu verbessern. Angesichts der Verzweigt-
heit und Vielgestaltigkeit der historisch, ohne einheit-
lichen Plan gewachsenen Regelungen müsse es je-
doch dem Gesetzgeber überlassen bleiben, in welcher 
Zeitfolge er gemäß seinen finanziellen Möglichkeiten 
die gebotenen Änderungen und Verbesserungen auf 
den verschiedenen einzelnen Gebieten vornehmen 
wolle. 

Bei der Realisierung dieser — auch nach der vorbe-
schriebenen Auffassung des Bundesverfassungsge-
richts anzustrebenden — Harmonisierung der Alters-
grenzen im Sozialversicherungs-, Sozialleistungs-  
und öffentlichen Dienstrecht kann nicht außer acht 
gelassen werden, daß eine Angleichung der Alters-
grenze nach oben ganz erhebliche öffentliche Mittel 
erfordern würde, die dafür — insbesondere unter Be-
rücksichtigung der mit sehr hohem finanziellen Ein-
satz verbundenen Steuerreform — nicht zur Verfü-
gung stehen. Eine generelle Absenkung unter beste-
hende Altersgrenzen kommt aus sozialpolitischen Er-
wägungen nicht in Betracht. Ein Harmonisierungsvor-
schlag zu den Altersgrenzen wird daher nicht vorge-
legt. 

Im Zusammenhang mit dem BAföG ist die Bundes-
regierung im übrigen aufgefordert, entsprechend 
der Beschlußempfehlung (Drucksache 10/3280) vom 
26. April 1985 dem Deutschen Bundestag bis Mitte 
1988 einen Bericht über die Erfahrungen vorzulegen, 
die bis dahin mit der Altersgrenze in der Ausbildungs-
förderung gemacht worden sind. 

5. Unterhaltsrecht 

5.1 Der Anspruch auf Ausbildungsunterhalt 

§ 1610 Abs. 2 BGB in seiner heutigen Fassung be-
stimmt: „Der Unterhalt umfaßt den gesamten Lebens-
bedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen 
Vorbildung zu einem Beruf, bei einer der Erziehung 
bedürftigen Person auch die Kosten der Erziehung. " 
Vor anderen Verwandten sind die Eltern verpflichtet, 
den Kindern eine begabungs- und neigungsgemäße 
Ausbildung wirtschaftlich zu ermöglichen. Werden 
die Kinder volljährig, so gelten zwar weniger strenge 
Maßstäbe im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der 
Eltern; die Pflicht zur Ausbildungsfinanzierung bleibt 
aber im Grundsatz davon unberührt. 

5.2 Unterhaltswirklichkeit 

Während sich der gesetzliche Wortlaut seit Beginn des 
Jahrhunderts wenig geändert hat — wobei hier in 
erster Linie der Wechsel vom „standesgemäßen" zum 
„angemessenen" Unterhalt als maßgebender Be- 
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zugspunkt bei der Unterhaltsbemessung zu nennen 
wäre — , hat sich die Unterhaltswirklichkeit erheblich 
gewandelt. Ausschlaggebend war eine etwa seit Be-
ginn der 60er Jahre einsetzende Entwicklung, der zu -

folge Kinder aus sehr viel breiteren Bevölkerungs-
schichten immer höher qualifizierende, längere und 
teurere Ausbildungswege über Abitur/Zweiten Bil-
dungsweg und Studium beschritten, als dies vorher 
der Fall war. Dies führte zu einer entsprechend umfas-
senderen Inanspruchnahme der Eltern. Eine zusätzli-
che Problematik folgt seit Herabsetzung des Volljäh-
rigkeitsalters häufiger daraus, daß das volljährige 
Kind über seine Ausbildung selbständig entscheidet 
und damit in nicht unerheblichem Maße den Umfang 
des Unterhaltsanspruchs beeinflußt. Die staatlichen 
Entlastungsmaßnahmen wie Kindergeld und Ausbil-
dungsförderung sowie die steuerliche Berücksichti-
gung der Unterhaltsaufwendungen für Kinder konnte 
der gestiegenen Belastung nur teilweise angepaßt 
werden. 
Die vorbeschriebene Entwicklung führt aktuell zur 
Frage, ob nicht, in Anlehnung an Altersgrenzen im 
öffentlichen Recht, auch die elterliche Unterhalts-
pflicht enden solle, wenn die Kinder ein bestimmtes 
Lebensjahr, etwa das 27., vollendet haben. 

5.3 Systemimmanente Begrenzungen des 
Unterhaltsanspruches 

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu berücksich-
tigen: 

Der bürgerlich-rechtliche Anspruch auf Ausbildungs-
unterhalt ist zwar nicht grundsätzlich auf ein be-
stimmtes Alter der Kinder festgelegt. Er besteht aber 
keineswegs unbeschränkt. Eine Begrenzung ergibt 
sich unter anderem aus der von der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung formulierten Obliegenheit des 
unterhaltsberechtigten Kindes, seine Ausbildung mit 
dem gehörigen Fleiß und der gebotenen Zielstrebig-
keit zu betreiben, um sie innerhalb angemessener und 
üblicher Dauer beenden zu können (s. BGH NJW 
1984, 1961; BGH Urteil vom 11. Februar 1987 — 
IV  b ZR 23/86). Ein Anspruch auf Finanzierung einer 
Zweitausbildung wird im Unterhaltsrecht nur aus-
nahmsweise anerkannt. Auch nach einem Ausbil-
dungs- oder Fachrichtungswechsel sind die Eltern 
während des nunmehr gewählten Ausbildungsgan-
ges nicht immer leistungspflichtig. 

5.4 Einführung einer Altersgrenze im 
Unterhaltsrecht 

— Das geltende Unterhaltsrecht ist auf eine Beurtei-
lung der Verhältnisse im Einzelfall ausgelegt. Je 
nach den konkreten Gegebenheiten kann der Ab-
schluß der Ausbildung bei unterschiedlichem Alter 
des Kindes erreicht werden. Hierbei sind nicht nur 
die höchst unterschiedlichen, auch vom Arbeits-
markt geprägten, Anforderungen an die Ausbil-
dung zu berücksichtigen, sondern z. B. auch die 
jeweiligen Umstände in der Person des Auszubil-
denden. So kann der Abschluß der Ausbildung 
etwa krankheitsbedingt hinausgeschoben werden. 

Feste Altersgrenzen würden derartige Umstände 
nicht berücksichtigen. Ob durch die Einführung 
entsprechender Ausnahmeregelungen wirkliche 
Abhilfe geschaffen werden könnte, erscheint we-
gen der damit verbundenen Abgrenzungsschwie-
rigkeiten eher fraglich, abgesehen davon, daß da-
durch die Altersgrenze in erheblichem Umfang 
wieder durchbrochen würde. 

— Ohnehin wäre die Versagung von Unterhalt ab 
einem bestimmten Alter des Berechtigten ein dem 
geltenden Verwandtenunterhaltsrecht fremdes 
Element. Schließlich gibt es (umgekehrt) auch 
keine Altersgrenze, bis zu der Kinder von ihren 
Eltern oder Großeltern auf Unterhalt in Anspruch 
genommen werden können. Die Bereitschaft, für 
pflegebedürftige Eltern oder Großeltern zu sorgen, 
könnte bei einer veränderten Regelung abneh-
men. 

— Eine feste Altersgrenze wäre auch ungeeignet, 
eine wirkliche Beziehung zwischen der Leistungs-
fähigkeit der verpflichteten Eltern und dem Bedarf 
der auszubildenden Kinder herzustellen, um da-
durch zu einer Begrenzung unter dem Gesichts-
punkt der Zumutbarkeit zu gelangen. Die finan-
zielle Gesamtbelastung der Eltern ist unabhängig 
davon, ob die Kinder die finanzierungspflichtige 
Ausbildung früher oder später beginnen. Eine fe-
ste Altersgrenze würde zur Folge haben, daß (zah-
lungskräftigen) Eltern die Kosten einer angemes-
senen Ausbildung teilweise oder ganz erspart blie-
ben, wenn das Kind die Ausbildung erst in einem 
höheren Alter aufnimmt. 

— Im Gegensatz zum grundsätzlich auf den Einzelfall 
abstellenden bürgerlichen Unterhaltsrecht können 
öffentlich-rechtliche Vorschriften nur typisierend 
auf generell gefaßte Tatbestände eingehen und 
individuellen Besonderheiten nur begrenzt — im 
Rahmen von Ausnahmeregelungen — Rechnung 
tragen. 

Dementsprechend sind die Altersgrenzen für kin-
derbezogene Leistungen und Maßnahmen im öf-
fentlichen Recht so bemessen, daß typischerweise 
die (Erst-)Ausbildung innerhalb dieses Zeitrah-
mens abgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang 
ist von Bedeutung, daß auch nach vollendetem 
27. Lebensjahr eines Kindes in Ausbildung die 
staatliche Entlastung der Eltern nicht völlig endet, 
sondern Ausnahmetatbestände berücksichtigt 
werden (z. B. Wehrdienst, Behinderung). Durch 
§ 33 a Abs. 1 EStG ist zudem gewährleistet, daß in 
diesen Fällen wegen der Unterhaltsbelastung eine 
Steuerermäßigung in Anspruch genommen wer-
den kann. 

5.5 Auswirkungen einer altersmäßigen Begrenzung 
auf das Förderungsrecht 

Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht muß ferner be-
rücksichtigt werden, daß bei Einführung einer Befri-
stung der elterlichen Unterhaltspflicht nach gelten-
dem Förderungsrecht alle Auszubildenden in einer 
nach dem BAföG förderungsfähigen Ausbildung nach 
Vollendung des 27. Lebensjahres Anspruch auf 
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elternunabhängige Förderung hätten. Selbst unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß die Auszubilden-
den im tertiären Bildungsbereich zu mehr als drei 
Viertel im Alter von 27 Jahren die Ausbildung abge-
schlossen haben, führt die Einführung einer strikten 
Altersgrenze von 27 Jahren bei den gegenwärtigen 
förderungsrechtlichen Leistungsbestimmungen und 
Zahlen von Auszubildenden zu einem zusätzlichen 
Finanzbedarf von — grob geschätzt — etwa 1,25 Mrd. 
DM jährlich. Die Bereitstellung dieser Mittel durch 
den Staat hätte zur Folge, daß wirtschaftlich leistungs-
fähige Eltern in Höhe dieses Betrages verschont wür-
den und statt dessen diese Summe aus allgemeinen 
Steuermitteln bereitgestellt werden müßte. 

6. Ergebnis 

Die Bestimmungen über die Unterhaltspflicht der El

-

tern — zumal in ihrer tendenziell restriktiven Ausle

-

gung durch die Gerichte — und die ihrer Entlastung 
dienenden staatlichen Maßnahmen sowie die Steuer-
ermäßigung für Kinder sind hinsichtlich einer alters-
gemäßen Begrenzung im geltenden Recht — trotz un-
verkennbarer einzelner Unstimmigkeiten — gemes-
sen an dem damit angestrebten Ziel, nämlich Siche-
rung einer ausreichend qualifizierenden Ausbildung, 
und unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanz-
mittel sachgerecht ausgestaltet. 

Eine Harmonisierung der unterschiedlichen Alters-
grenzen in öffentlich-rechtlichen Bestimmungen wird 
nicht empfohlen; sie kann derzeit finanziell nicht ver-
wirklicht werden. 

Die Einführung einer Altersgrenze im Bürgerlichen 
Unterhaltsrecht wird aus den dargestellten rechtli

-

chen und finanziellen Erwägungen nicht empfohlen. 

III. Direkte Leistungen 

Im geltenden Recht werden kinder- und ausbildungs-
bezogene Sozialleistungen nach dem Bundeskinder-
geldgesetz und dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz erbracht. Es bietet sich daher an zu prüfen, ob 
in der Veränderung der direkten Leistungen nach die-
sen beiden Gesetzen Lösungsmöglichkeiten für das 
hier untersuchte Problem liegen. 

1. Bundeskindergeldgesetz 

1.1 Grundzüge 

Das Kindergeld ist eine Leistung des allgemeinen Fa-
milienlastenausgleichs, die Eltern oder anderen Per-
sonen zukommt, die den Unterhalt von Kindern tra-
gen. Sie zielt darauf ab, alle Familien teilweise von 
den Unterhaltskosten für den allgemeinen Lebens- 
und Ausbildungsbedarf ihrer Kinder zu entlasten. Die 
mit einer Ausbildung verbundenen erhöhten Unter-
haltskosten der Eltern werden im Kindergeldrecht 
nicht berücksichtigt. Die im Kindergeldrecht vorherr-
schende Typisierung begrenzt die Möglichkeiten, 
über das Kindergeld gezielte ausbildungsbezogene 
Entlastungsmaßnahmen herbeizuführen. 

Zu den Grundzügen des Gesetzes siehe im einzelnen 
die Ausführungen unter 1.1. und 11.2.2. 

1.2 Entlastungsmöglichkeiten 

Seit dem 1. Januar 1983 wird das Kindergeld für das 
zweite und jedes weitere Kind mit wachsendem Ein-
kommen stufenweise bis auf Sockelbeträge in Höhe 
von 70 DM für das zweite und 140 DM für jedes wei-
tere Kind abgesenkt. Wie die Schaubilder 1 und 4 

unter I. zeigen, erhalten die in der Entschließung an-
gesprochenen Familien Kindergeld nur noch in Höhe 
der Sockelbeträge. Durch eine Aufhebung oder Anhe-
bung der Einkommensgrenzen und Sockelbeträge 
würden diese Familien daher unmittelbar begünstigt. 
Der Kreis der Begünstigten ließe sich jedoch von der 
Systematik des Gesetzes her nicht auf die Familien im 
mittleren Einkommensbereich mit Kindern in Ausbil-
dung beschränken. Erfaßt würden auch Eltern, deren 
Kinder sich nicht in Ausbildung befinden. Das gleiche 
gilt auch für eine Erhöhung der Kindergeldsätze. 

Sowohl die Aufhebung der Einkommensgrenzen als 
auch die Anhebung der Kindergeldsätze wären zu-
dem wegen der dem Bundeskindergeldgesetz we-
sensmäßigen Breitenwirkung jeweils mit erheblichen 
Mehrkosten verbunden. Die Aufhebung der einkom-
mensabhängigen Kindergeldminderung würde zu 
Mehrkosten in Höhe von 560 Mio. DM führen. Eine 
Anhebung der Kindergeldsätze um 20 DM monatlich 
hätte Mehrkosten in Höhe von ca. 3 Mrd. DM zur 
Folge. 

1.3 Ergebnis 

Änderungen beim Bundeskindergeldgesetz etwa 
durch eine Anhebung der Kindergeldsätze oder Auf-
hebung oder Verschiebung der Einkommensgrenzen 
und Sockelbeträge würden sich auch auf Familien im 
mittleren Einkommensbereich mit Kindern in Ausbil-
dung günstig auswirken. Der für den Ausbildungsun-
terhalt der Kinder tatsächlich erforderliche Betrag 
kann dadurch jedoch nicht verfügbar gemacht wer-
den. Eine umfassende Lösung der Ausbildungsfinan-
zierung ist daher durch Veränderungen beim Kinder-
geld nicht zu erreichen. 
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2. Bundesausbildungsförderungsgesetz 

2.1 Grundzüge 

Bei der Ausbildungsförderung nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz handelt es sich um eine 
einkommensabhängige Leistung, die gezielt Familien 
mit Kindern in einer förderungsfähigen Ausbildung 
zugute kommt. Sie ist — anders als das Bundeskinder-
geldgesetz — auf die Finanzierung des gesamten 
Ausbildungsbedarfs angelegt. 

Für die Ermittlung des Förderungsbetrages werden 
vom Einkommen im Sinne des BAföG verschiedene 
pauschalierte Freibeträge abgezogen. Die absoluten 
Freibeträge belaufen sich gegenwärtig für die Eltern 
auf 1 570 DM monatlich und für den alleinstehenden 
Elternteil und den Ehegatten auf 1 075 DM monatlich. 
Diese Freibeträge erhöhen sich für jedes Kind und den 
Ehegatten des Einkommensbeziehers, wenn sie in ei-
ner förderungsfähigen Ausbildung stehen, um 85 DM 
monatlich, für andere Kinder des Einkommensbezie-
hers und Unterhaltsberechtigte, die das 15. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, um 370 DM monat-
lich; die das 15. Lebensjahr vollendet haben, um 
485 DM monatlich. Nach Abzug der vorgenannten 
Freibeträge bleibt vom Resteinkommen der Eltern 
und des Ehegatten 25 v. H. für die Eltern und 10 v. H. 
für jedes Kind anrechnungsfrei (relative Freibeträge). 
Die prozentualen Freibeträge für die Kinder sind be-
grenzt auf höchstens 60 DM für das 1. Kind, 140 DM 
für das zweite, 210 DM für das dritte und jedes weitere 
Kind. 

Die Höchstbetragsregelung bei den relativen Kinder-
freibeträgen führt dazu, daß die Förderungsleistun-
gen nach dem BAföG nicht allmählich auslaufen, son-
dern vom Wirksamwerden der Höchstbeträge an 
rasch enden (vgl. Schaubilder 1 und 4 unter I.). 

2.2 Entlastungsmöglichkeiten 

2.2.1 Veränderung der Bedarfssätze 

Eine Anhebung der Bedarfssätze führt in erster Linie 
zu höheren Leistungen für alle Auszubildenden, die 
bereits Ausbildungsförderung erhalten. 

Eltern, deren Kinder keine Förderung oder nur Teil-
förderungsbeträge erhalten, müßten andererseits fak-
tisch einen entsprechend höheren eigenen Beitrag 
zum Unterhalt ihrer Kinder leisten. Eine Anhebung 
der Bedarfssätze führt somit nicht zu einer Entlastung 
der in der Entschließung angesprochenen Familien. 
Sie ist deshalb nicht geeignet, die wirtschaftliche Si-
tuation der Zielgruppe tatsächlich zu verbessern. 

2.2.2 Veränderung der absoluten Freibeträge 

Eine Anhebung der absoluten Freibeträge bewirkt 
eine Ausweitung der Voll- und Teilförderung; der 
Kreis der Geförderten wird in Richtung auf die in der 
Entschließung angesprochene Zielgruppe erweitert. 
Um die Zielgruppe wirksam zu entlasten, müßten die 
absoluten Freibeträge allerdings sehr stark angeho

-

ben werden, beispielsweise der Elternfreibetrag von 
z. Z. 1 570 DM auf etwa 2 000 DM. Dies wiederum 
hätte eine Ausweitung der Vollförderung in dichtbe-
setzte Einkommensschichten zur Folge und würde zu 
Mehrkosten fur Bund und Länder von rd. 700 Mio. DM 
führen. Diese Beträge könnten von Bund und Ländern 
nicht aufgebracht werden. Für eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation der Familien im mittleren 
Einkommensbereich mit Kindern in Ausbildung kön-
nen deshalb allenfalls Änderungen in Betracht gezo-
gen werden, die diese Familien genauer erreichen 
und von daher weniger finanzielle Mittel erfordern. 

2.2.3 Veränderung der relativen Kinderfreibeträge 

Eine Veränderung der relativen Kinderfreibeträge 
kann vom Ansatz her genauer auf die Zielgruppe aus-
gerichtet werden. Die Höchstbetragsbegrenzung der 
relativen Kinderfreibeträge ist durch das 7. BAföG

-

Änderungsgesetz vom 13. Juli 1981 eingeführt und in 
Anlehnung an das Kindergeld gestaffelt worden. An 
dieser Regelung wurde u. a. im Bundesrat kritisiert, 
daß sich „die vorgeschlagene Begrenzung der relati-
ven Kinderfreibeträge bereits an der unteren Grenze 
der mittleren Familieneinkommen auswirken wird" 
(Beschlußempfehlung und Bericht des 19. Ausschus-
ses — Drucksache 9/603 —). 

Als Änderungsmaßnahmen kommen eine Aufhebung 
oder Erhöhung der Höchstbeträge und der Vomhun-
dertsätze in Betracht. 

Eine Aufhebung der Höchstbeträge würde dazu füh-
ren, daß auch Bezieher sehr hoher Einkommen Aus-
bildungsförderung für ihre Kinder erhalten könnten. 
Beispielsweise blieben bei sieben Kindern 95 v. H. 
(25 v. H. für die Eltern und 10 v. H. für jedes Kind) von 
dem die absoluten Freibeträge übersteigenden Ein-
kommen anrechnungsfrei. Bei sieben Kindern würden 
also lediglich 5 v. H. des die absoluten Freibeträge 
übersteigenden Einkommens angerechnet. Bei acht 
Kindern bliebe überhaupt kein Einkommen übrig, das 
die Ansprüche auf Leistungen nach dem BAföG min-
dern würde. 

Ein solcher Effekt bei den relativen Kinderfreibeträ-
gen wäre mit dem das BAföG prägenden Subsidiari-
tätsgrundsatz, nach dem zunächst das verfügbare Ein-
kommen für den Ausbildungsunterhalt einzusetzen 
ist, nicht zu rechtfertigen. Wenn auch Familien mit so 
vielen Kindern sehr selten sind — die BAföG-Statistik 
1985 weist nur 176 Geförderte im Hochschulbereich 
mit sieben oder mehr Geschwistern aus — , bleibt die-
ser prinzipielle Einwand bestehen. Eine Begrenzung 
dieses Effekts wäre aber durch die Einführung einer 
Obergrenze zu erreichen. Denkbar wäre eine starke 
Anhebung der bestehenden Höchstbeträge oder die 
Einführung einer einheitlichen Obergrenze bei dem 
für die relativen Freibeträge maßgebenden Einkom-
mensteil, z. B. höchstens 3 000 DM. 

Durch die geltende Staffelung der Höchstbeträge 
wird der mit der Zahl der Kinder zunehmenden wirt-
schaftlichen Belastung der Eltern Rechnung getragen. 
Diese familienfreundliche Komponente im Förde-
rungsrecht würde bei einer Einführung einer einheit-
lichen Obergrenze entfallen. Dem könnte jedoch da- 
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durch entgegengewirkt werden, daß der Vomhun-
dertsatz von 10 pro Kind entsprechend der Zahl der 
Kinder gestaffelt wird und für das erste Kind 10 v. H., 
das zweite Kind 12 v. H., das dritte Kind 14 v. H. und 
das vierte und jedes weitere Kind 16 v. H. des die 
absoluten Freibeträge übersteigenden Einkommens 
freigestellt würden. 

Mit diesen Änderungen würde die Zielgruppe er-
reicht, weil sie erst oberhalb der jetzigen Höchstgren-
zen wirksam würden. Sie wären zugleich in ihrer Wir-
kungsweise nach oben begrenzt; gleichzeitig könnte 
der mit der Zahl der Kinder zunehmenden wirtschaft-
lichen Belastung der Eltern angemessen Rechnung 
getragen werden. Die tatsächlich bewirkte finanzielle 
Entlastung der Zielgruppe wäre jedoch gemessen an 
der Höhe der einzusetzenden staatlichen Mittel ge-
ring. 

Finanzaufwand 5) 

Eine Staffelung der Vomhundertsätze und Festlegung 
einer Obergrenze bei dem anzurechnenden Restein-
kommen auf beispielsweise 3 000 DM würde Mehrko-
sten von rd. 200 Mio. DM für Bund und Länder erfor-
dern. 

2.3 Ergebnis 

Für die in der Entschließung angesprochenen Fami-
lien können gezielt finanzielle Verbesserungen durch 
Veränderungen bei den prozentualen (relativen) Frei-
beträgen herbeigeführt werden. Damit wäre aber der 
benötigte Ausbildungsunterhalt für einen Großteil 
dieser Familien noch nicht verfügbar. 

Eine geeignete Lösung dieses Problems kann nur 
durch eine erhebliche Aufstockung der absoluten 
Freibeträge erreicht werden. Die mit einer solchen 
Anhebung verbundene Ausweitung der Vollförde-
rung in dichtbesetzte Einkommensschichten ist je-
doch nicht finanzierbar. 

Es ist darüber hinaus auch ordnungspolitisch proble-
matisch, in dem hier angesprochenen Einkommens-
bereich die Lösung eines wirtschaftlichen Problems 
durch eine Ausweitung von Sozialleistungen anzu-
streben. 

Die genannten finanziellen und ordnungspolitischen 
Gründe stehen in gleicher Weise wie dem Ausbau 
einer bestehenden auch der Einführung einer neuen 
direkten Transferleistung für diesen Personenkreis 
entgegen. 

Iv. Steuerliche Maßnahmen 

In der Entschließung ist u. a. in Betracht gezogen wor-
den, die wirtschaftliche Situation von Familien mit 
Kindern in Ausbildung durch „indirekte, insbeson-
dere durch steuerliche Maßnahmen" zu verbessern. 
Da es andere staatliche Maßnahmen, die im Zusam-
menhang mit der Ausbildungsfinanzierung stehen 
und im Sinne der Entschließung als indirekte Maß-
nahmen angesehen werden können, nicht gibt, ist 
diese nachfolgende Untersuchung auf mögliche Lö-
sungsansätze durch Veränderungen bei den steuer-
lichen Kinder- und Ausbildungsfreibeträgen be-
schränkt. 

5 ) Im Zusammenhang mit der Frage nach den Kosten einer 
Anhebung der Kinderfreibeträge ist auf folgendes hinzuwei-
sen: Ab 1. Januar 1986 sind die steuerlichen Kinder- und 
Ausbildungsfreibeträge durch das Gesetz zur leistungsför-
dernden Steuersenkung und Entlastung der Familien (Steu-
ersenkungsgesetz 1986/88) vom 26. Juni 1985 angehoben 
worden. Gleichzeitig erhalten ab diesem Zeitpunkt Eltern, 
bei denen sich wegen ihres niedrigen Einkommens der Kin-
derfreibetrag nicht oder nicht in vollem Umfange auswirken 
kann, nach dem 11. Gesetz zur Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes vom 27. Juni 1985 einen Zuschlag zum Kinder-
geld bis zu 46 DM monatlich. Damit wurde eine Verbesse-
rung des Familieneinkommens erreicht. Das war auch das 
erklärte Ziel der Bundesregierung (vgl. Regierungsentwurf 
des Steuersenkungsgesetzes 1986/88, Allgemeiner Teil I 

 Nr. 5 S. 95). Wegen der Anrechnung des Kindergeldes im 
BAföG muß untersucht werden, wie dieses Ziel für die Fami-
lien, deren Kinder Leistungen nach dem BAföG erhalten, 
noch abgesichert werden kann. 

1. Kinder- und Ausbildungsfreibeträge 

Maßgebend für das Einkommensteuerrecht ist der 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähig-
keit. Von der Besteuerung ist daher grundsätzlich der 
Teil des Einkommens auszunehmen, den der Steuer-
pflichtige zwangsläufig für Unterhalt und Ausbildung 
seiner Kinder aufwenden muß. Dem tragen die Kin-
der- und Ausbildungsfreibeträge durch entspre-
chende Kürzung der Steuerbemessungsgrundlage 
Rechnung. Diese Freibeträge sind daher von ihrer 
Zielsetzung her nicht darauf angelegt, Eltern mit  Kin

-

dern in Ausbildung den Ausbildungsunterhalt verfüg-
bar zu machen. Die Grundzüge der steuerlichen Re-
gelungen sind unter I.1. und II.2.1. dargestellt. 

2. Anhebung der Kinder- und 
Ausbildungsfreibeträge 

Durch den Kinderfreibetrag werden zusammen mit 
dem Kindergeld die üblichen Ausbildungs- und Un-
terhaltskosten für Kinder berücksichtigt. Die Ausbil-
dungsfreibeträge kommen in Fällen, in denen den 
Eltern durch eine Ausbildung der Kinder typischer-
weise erhöhte Aufwendungen erwachsen, zu den Kin-
derfreibeträgen hinzu. Die durch eine Anhebung der 
Kinder- und Ausbildungsfreibeträge bewirkte Steuer-
ermäßigung würde die wirtschaftliche Situation von 
Familien mit Kindern in Ausbildung gegenüber Kin-
derlosen verbessern. 
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3. Ergebnis 

Eine Lösung des Problems der Ausbildungsfinanzie-
rung bei Familien mit mittlerem Einkommen ist durch 
Veränderungen bei den steuerlichen Kinder- und 
Ausbildungsfreibeträgen nicht zu erreichen. Soweit 

eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von 
Familien mit Kindern in Ausbildung durch eine Anhe-
bung der Kinder- und Ausbildungsfreibeträge in die-
ser Legislaturpe riode möglich ist, hat die Bundesre-
gierung entsprechende Maßnahmen vorgesehen 
(siehe im einzelnen unter I.3.). 

V. Entlastungen durch Anreize und Hilfen zu eigener Vorsorge oder einer 
Kreditaufnahme — Neue Finanzierungsmodelle im Bildungsbereich — 

1. Grundanforderungen 

Nach der Prüfung von Verbesserungsmöglichkeiten 
im Rahmen des bestehenden Entlastungssystems di-
rekter Leistungen und indirekter steuerlicher Maß-
nahmen, die das in der Entschließung angesprochene 
Problem der Verfügbarmachung des vollen Ausbil-
dungsunterhalts nicht wirklich lösen können, werden 
im folgenden neue Lösungsansätze untersucht, die 
sich auf die Stärkung der finanziellen Eigenverant-
wortung und der Vorsorge konzentrieren. 

Diese müssen insbesondere folgende grundlegende 
Bedingungen erfüllen: 

— Die Entlastungswirkung muß dem Bildungssystem 
neutral gegenüberstehen. Ein Lenkungseffekt, be-
stimmte Ausbildungswege verstärkt zu wählen, 
darf von ihm nicht ausgehen. 

— Die Erfolge der Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte und das politische Ziel, staatliche Sub-
ventionen abzubauen, dürfen durch sie nicht ge-
fährdet werden. 

— Sie müssen mit den Grundstrukturen des gelten-
den Rechts — insbesondere des Unterhaltsrechts 
— zu vereinbaren sein. 

— Sie sollten ohne lange Anlaufphase realisiert wer-
den können. 

2. Finanzierungsformen 

Die Bundesregierung hat alle in Betracht kommenden 
Grundformen einer Finanzierung in ihre Erwägungen 
einbezogen: 

Es liegt nahe, den Ausbildungsfinanzierungsbedarf 
durch Sparen verfügbar zu machen. Den Familien bie-
ten sich bereits gegenwärtig unterschiedliche Mög-
lichkeiten des Vorsparens (z. B. die von den Lebens-
versicherern angebotene Ausbildungsversicherung, 
die von Banken und Sparkassen angebotenen Spar-
pläne mit Risikoabdeckung). Den verschiedenen 
Sparmodellen ist gemeinsam, daß die Familie die volle 
Last der Vorsorge für die Finanzierung der späteren 
Ausbildung trägt, und zwar in einer Zeit, in der sie 
daneben für den vollen Unterhalt der Kinder aufkom-
men muß. Wie ein Anreiz zum Ansparen geschaffen 
werden kann, wird unter VI. dargestellt. 

Die Eltern können den Ausbildungsfinanzierungsbe-
darf auch durch Kreditaufnahme decken. Die Schwie-
rigkeit besteht für die Eltern, die keine Sicherheit stel-
len können, aber da rin, überhaupt einen Kredit zu 
erhalten. Wie ein Ausbildungskredit finanziert wer-
den kann, hat Prof. Dr. Oberhauser, Freiburg, in dem 
von ihm entwickelten Modell eines Bildungskredits 
dargelegt, das unter VIII. dargestellt ist. 

Schließlich kommt ein System in Betracht, das Sparen 
und Kreditaufnahme kombiniert. Seine konkreteste 
Ausprägung hat es in dem von Prof. Dr. Zink, Karls-
ruhe, entwickelten kollektiven Bildungssparmodell 
gefunden. Dieses Modell wird unter VII. dargestellt. 

VI. Ansparförderung 

Im folgenden wird ein Modell vorgestellt, dem der 
Gedanke des Ansparens zugrunde liegt. 

1. Ausgangsüberlegung 

Für die gewerbliche Wirtschaft werden gegenwärtig 
staatliche Hilfen — z. B. als Ansparzuschuß — ge

-

währt, um finanzielle Hindernisse bei der Gründung 
selbständiger Existenzen auszuräumen. Im wesentli-
chen geht es dabei um die Beseitigung von Eigenka-
pitalschwäche. Die Übertragung von Grundgedanken 
der Wirtschaftsförderung auf den Bildungsbereich ist 
vom Ansatz her vertretbar, weil Ausbildungsfinanzie-
rung auch als Investition in Humankapital angesehen 
werden kann. 
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2. Modellbeschreibung 

Die Ansparförderung im Bildungsbereich wird in ihrer 
Funktionsweise dem sogenannten Existenzgrün-
dungssparen nachgebildet, das durch die vom Bun-
desminister für Wirtschaft erlassene Richtlinie für die 
Ansparförderung vom 20. Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 117 v. 29. Juni 1985) ausgestaltet worden ist. 

Der Auszubildende, seine Eltern oder dritte Personen 
schließen mit einem p rivaten Kreditinstitut einen 
Sparvertrag zur Finanzierung des Ausbildungs- und 
Lebensbedarfs im Rahmen einer Hochschulausbil-
dung oder einer Maßnahme der beruflichen Weiter-
bildung. Auf die im Rahmen dieses Bildungssparver-
trages erbrachten Sparleistungen (einschließlich Zin-
sen) wird ein staatlicher nicht rückzahlbarer Anspar-
zuschuß in Höhe von 20 v. H. (höchstens 7 200 DM) 
gewährt. 

Die Förderung setzt eine kontinuierliche, über einen 
Zeitraum von mindestens drei Jahren erbrachte Spar-
leistung und eine entsprechende Zusage einer zentra-
len staatlichen Bank bei Abschluß des Bildungsspar-
vertrages voraus, die diese im Rahmen einer gesetzli-
chen Ermächtigung erteilt. 

3. Bewertung 

3.1 Nachfrage 

Das Modell würde nicht von allen Angehörigen der 
Zielgruppe voll in Anspruch genommen werden kön-
nen, da es die wirtschaftliche Fähigkeit — in der Regel 
der Eltern — zum Ansparen voraussetzt. Zwar kann 
davon ausgegangen werden, daß die der Zielgruppe 
angehörenden Eltern vor Beginn des Studiums ihrer 
Kinder in begrenztem Umfang sparfähig sind. Der Teil 
der Zielgruppe, der mit seinem Einkommen im un-
teren Bereich liegt, wäre jedoch in weit geringerem 
Umfang in der Lage, das Ansparmodell zu nutzen, als 
der besser verdienende Teil der Zielgruppe. 

3.2 Entlastungswirkung 

Die Entlastungswirkung des Zuschusses von 20 v. H. 
(höchstens 7 200 DM) ist so begrenzt, daß die Anspar-
förderung das Erfordernis der Ausbildungsgangneu

-
tralität nicht verletzt. Ein Anreiz, kostenintensive und 
lange Ausbildungswege zu beschreiten, geht von ihr 
nicht aus. 

3.3 Abgrenzung zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Abgrenzungsprobleme zwischen der Ansparförde-
rung und der Förderung nach dem BAföG entstehen 
nur in Ausnahmefällen: Die Eltern von Studierenden, 
die Anspruch auf Förderungsleistungen nach dem 
BAföG haben, waren in der Regel auch vor Beginn des 
Studiums infolge ihres geringen Einkommens wirt-
schaftlich nicht in der Lage, den für den Ausbildungs- 
und Lebensbedarf während eines Studiums erforder

-

lichen Unterhaltsbetrag vorzusparen. Darüber hinaus 
kann eine staatliche Doppelförderung dadurch ausge-
schlossen werden, daß der Ansparzuschuß im Wege 
der Vermögensanrechnung nach dem BAföG an-
spruchsmindernd berücksichtigt wird. Für den Voll-
zug beider Förderungsinstrumente würden sich hier-
aus keine Schwierigkeiten ergeben. 

4. Finanzaufwand 

Die Zahl derer, die als Nachfrager in Betracht kom-
men, läßt sich nur grob wie folgt abschätzen: 

Von der Gesamtzahl der deutschen Studierenden 
(1985: rd. 1 264 000) sind zunächst diejenigen abzu-
ziehen, die nur formal bzw. bereits für eine erheblich 
über der Regelstudienzeit liegenden Dauer an einer 
Hochschule eingeschrieben sind. Um zu einer realisti-
schen Größenordnung bei Ansparmodellen zu kom-
men, kann hier die Zahl der Studierenden eingesetzt 
werden, die aufgrund ihres Ausbildungsweges und 
der Länge ihres Studiums nach dem BAföG „dem 
Grunde nach" förderungsberechtigt sind, die jedoch 
aufgrund der jeweils maßgeblichen individuellen Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse nicht nach 
dem BAföG gefördert werden (1985: rd. 613 000). Da-
nach kommen bei einer durchschnittlichen Studien-
dauer von fünf Jahren 6) jährlich rd. 120 000 Nachfra-
ger in Betracht. In dieser Zahl sind auch Bezieher 
höherer Einkommen enthalten, weil Einkommens-
obergrenzen den bei der Abwicklung entstehenden 
Verwaltungsaufwand in einem nicht vertretbaren 
Maße erschweren würden. Wer aufgrund seiner Ein-
kommens- und Vermögenssituation Anspruch auf So-
zialleistungen hat, scheidet wegen fehlender Sparfä-
higkeit als Nachfrager aus. 

Es ist davon auszugehen, daß zur Deckung des Aus-
bildungsbedarfs Sparkapital in Höhe von durch-
schnittlich 600 DM monatlich in Anspruch genommen 
werden soll (Lebenshaltungskosten von 800 DM ab-
züglich der in Abschnitt I. dargestellten staatlichen 
Entlastungen, die hier pauschal mit 200 DM angesetzt 
werden). Hieraus ergibt sich für die Finanzierung ei-
nes 10semestrigen Studiums — ohne Berücksichti-
gung der Verzinsung des Sparkapitals und des An-
sparzuschusses während des Studiums — eine Durch-
schnittshöhe des Sparziels von 36 000 DM 7). Bei ei-
nem Zuschuß von 20 v. H. der Ansparsumme erfordert 
demnach jeder Ansparvorgang eine Subvention in 
Höhe von 7 200 DM. Realistisch dürfte eine Inan-
spruchnahme in Höhe von 50 v. H. der in Betracht 
kommenden Personen sein (rd. 50 v. H. wegen günsti-
gerer Anlagemöglichkeiten nicht interessierte sowie 
nicht sparfähige Personen). Bei einer Gesamtzahl von 
120 000 jährlich ist demnach von rd. 60 000 Verträgen 

6) Die angegebene Dauer stellt eine Annahme dar. Die stati-
stisch ermittelten Werte zur durchschnittlichen Studien-
dauer, die an den einschreibrechtlichen Status anknüpfen, 
sind in diesem Zusammenhang nicht verwendbar. 

7) Die zur durchschnittlichen Höhe des Sparziels ge troffene 
Annahme unterscheidet sich grundlegend von der anzuneh-
menden Durchschnittshöhe des Kreditaufnahmebetrages bei 
dem unten zu erörternden Modell eines Bildungskredits (vgl. 
IX.). 
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auszugehen. Die vom Staat insgesamt aufzubringen-
den Mittel würden sich also jährlich auf rd. 430 Mio. 
DM belaufen. 

5. Ergebnis 

Die Übertragung der wesentlichen Merkmale des Exi-
stenzgründungssparens auf den Bildungsbereich ist 
insbesondere für die berufliche Weiterbildung inter-
essant. Im Bereich der Erstausbildung ist die Ver-
gleichbarkeit der Ansparförderung mit dem Existenz-
gründungssparen schon dadurch eingeschränkt, daß 
hier der Sparer und der Antragsberechtigte verschie-
dene Personen sind: Während die Eltern den Sparver

-

trag abschließen, liegt die Antragsberechtigung beim 
Auszubildenden. 

Die Ansparförderung ist ein funktionsfähiges, ohne 
große Schwierigkeiten vollziehbares Entlastungsmo-
dell. Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe" wird ge-
wahrt. 

Das Modell kann von einem Teil der Zielgruppe aller-
dings nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch 
genommen werden, weil es eine hohe Sparfähigkeit 
der Nachfrager voraussetzt. 

Es führte zu einer neuen Subvention mit hohem Auf-
wand. 

VII. Kollektives Bildungssparen 

Im folgenden wird ein Modell vorgestellt, in dem der 
Gedanke des Ansparens und der Kreditaufnahme mit-
einander kombiniert sind. 

1. Ausgangsüberlegung 

Das von Prof. Dr. Zink, Karlsruhe, entwickelte Modell 
geht von der Überlegung aus, daß der Grundgedanke 
des kollektiven Bausparens auf die Ausbildungsfinan-
zierung übertragen werden kann: Mehrere bilden 
eine Solidargemeinschaft mit dem Ziel, gegen Ver-
zicht auf einen hohen Einlagezins ein zinsgünstiges 
Darlehen zu einem gemeinsamen Zweck zu erhalten, 
zahlen regelmäßige Sparbeiträge in die Gemein-
schaftsmasse ein und erhalten hieraus später ein Dar-
lehen, dessen Zins niedrig, stabil und vom Marktzins 
unabhängig ist. 

2. Modellbeschreibung 

Eltern — oder beliebige Dritte (z. B. Großeltern) — 
schließen mit einer Bildungssparkasse einen Sparver-
trag über eine bestimmte Bildungssparsumme. Sie 
verpflichten sich, monatliche Einzahlungen in einer 
festgelegten Höhe über eine Dauer von mindestens 
zehn Jahren zu entrichten. Der monatliche Regelspar-
beitrag (Mindestsparbeitrag) ist so kalkuliert, daß am 
Ende der Mindestsparzeit unter Berücksichtigung der 
(niedrigen) Sparzinsen und der zu gewährenden 
staatlichen Subventionen das zur Zuteilung erforder-
liche Mindestsparguthaben von 50 v. H. erreicht ist. 
Sonderzahlungen sind jederzeit zulässig. 

Bei Ablauf der Mindestsparzeit erhält der Bildungs-
sparer das Recht auf Auszahlung der Bildungsspar-
summe in den bei Vertragsabschluß vereinbarten Ra-
ten über die ebenfalls vertraglich festgelegte Dauer 
an das in Ausbildung befindliche Kind. Während beim 
Bausparen das Volumen der zuzuteilenden Verträge 
vom Volumen der Zuteilungsmasse reguliert wird, ga-
rantiert die Bildungssparkasse die Zuteilung des Bil

-

dungssparvertrages zum vertraglich festgelegten 
Zeitpunkt. Verzögert sich der Ausbildungsbeginn, 
schließt sich an die Sparphase eine Liegephase an. 

Vor Beginn der Auszahlung wird der Bildungsspar-
vertrag auf den Auszubildenden — mit dessen Zu-
stimmung — übertragen. Die Auszahlung, die sich im 
Gegensatz zum Bausparen über einen längeren Zeit-
raum in gleichbleibenden Raten vollzieht, erfolgt zu-
nächst aus dem Guthaben, sodann als Darlehen zu 
dem fest vereinbarten Zins aus den Mitteln der Soli-
dargemeinschaft. 

Vor Auszahlung der ersten Rate auf Darlehensbasis 
müssen die Kreditwürdigkeit des Auszubildenden ge-
prüft und das Darlehen besichert werden. Auch hier-
bei besteht ein wesentlicher Unterschied gegenüber 
dem Bausparen: 

Die erforderlichen Sicherheiten können in Form von 
Bürgschaften durch die Eltern, den Ehegatten oder 
den sonstigen Vertragspartner der Bildungssparkasse 
gestellt werden. Sie können damit Darlehen erhalten, 
auch wenn sie nicht oder nur zum Teil über ausrei-
chende dingliche Sicherheiten verfügen. 

Der Tilgungsphase kann unter Umständen eine til-
gungsfreie Phase vorangehen. Soziale Rückzahlungs-
komponenten können unter der Voraussetzung ein-
gebaut werden, daß der Staat die erlassenen Beträge 
dem Kollektiv wieder zuführt. 

Der Gutachter geht von 120 000 bis 130 000 Verträ-
gen jährlich für das Bildungssparen aus. Er hält für die 
Realisierung des Bildungssparmodells folgende staat-
liche Anreize für erforderlich: 

— An staatlichen Subventionen seien eine der Bau-
sparprämie nachgebildete, jedoch nicht an eine 
Einkommensgrenze gebundene Bildungssparprä-
mie und die Gewährung der Arbeitnehmersparzu-
lage erforderlich. 

— An steuerlichen Erleichterungen müßten — ent-
sprechend der staatlichen Bausparförderung — 
die  Bildungssparleistungen als beschränkt ab- 
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zugsfähige Sonderausgaben anerkannt werden. 
Der Gutachter hält darüber hinaus eine Reihe wei-
terer steuerlicher Förderungsmaßnahmen für wün-
schenswert. 

Zur Erhaltung des einmal realisierten Bildungsspar-
modells ist dem Gutachter zufolge eine gleichblei-
bende Neugeschäftsentwicklung erforderlich. Um sie 
zu sichern, müssen die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, deren Veränderungen sich auf das Bildungs-
sparen auswirken, die demographische Entwicklung 
und das Bildungsverhalten beständig bleiben. 

3. Bewertung 

3.1 Realisierbarkeit des Modells 

Nach Auffassung des Gutachters kann die für die Sta-
bilität des Systems erforderliche Nachfrage nur ge-
währleistet werden, wenn staatliche Anreize geschaf-
fen werden. Er schlägt vor, folgende z. T. über die 
Förderung des Bausparens hinausgehende Subven-
tionen zu schaffen: 

3.1.1 Bildungssparprämie und Arbeitnehmersparzulage 

Wesentliches Förderungsinstrument ist beim Bauspa-
ren die Wohnungsbauprämie nach dem Wohnungs-
bau-Prämiengesetz. Dementsprechend wäre eine Bil-
dungssparprämie zumindest denjenigen zu gewäh-
ren, die die geltenden einkommensmäßigen Voraus-
setzungen erfüllen. Werden die für den Bezug der 
Wohnungsbauprämie geltenden Einkommensgren-
zen (für Alleinstehende 24 000 DM und für Verheira-
tete 48 000 DM zu versteuerndes Einkommen) beibe-
halten, ist der überwiegende Teil der in der Entschlie-
ßung angesprochenen Familien von der Gewährung 
der Prämie ausgeschlossen. 

Lediglich bei Familien im mittleren Einkommensbe-
reich mit einem Kind kommt der überwiegende Teil 
noch in den Genuß der Prämie. Bei Familien mit zwei 
Kindern wäre von der Zielgruppe nur noch ein gerin-
ger Teil, bei Familien mit drei Kindern niemand prä-
mienberechtigt. Dies ergibt sich aus der Gegenüber-
stellung der Einkommensgrenzen und der unter I.3. 
dargestellten Einkommensbereiche, in denen die Be-
lastung durch die Ausbildung der Kinder am größten 
ist. 

Der Gutachter schätzt den Aufwand, der auf die Ge-
währung einer einkommensunabhängigen Prämie 
entfällt, auf 320 Mio. DM (bei einem Prämiensatz von 
15 v. H.) bis 430 Mio. DM (bei einem Prämiensatz von 
20 v. H.). 

Nach dem Vorschlag des Gutachters, aufgrund eines 
Bildungssparvertrags erbrachte Sparleistungen von 
Arbeitnehmern nach dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz (5. VermBG) mit der Arbeitnehmer

-

Sparzulage zu fördern, müßte der Bildungssparver-
trag in den Katalog der Anlageformen für vereinbarte 
vermögenswirksame Leistungen aufgenommen und 
zugleich bestimmt werden, bis zu welchem jährlichen 
Höchstbetrag und mit welchem Sparzulagen-Satz die 

aufgrund von Bildungssparverträgen angelegten ver-
mögenswirksamen Leistungen begünstigt sind. Geht 
man vom geltenden Recht aus, so könnte der zulage-
begünstigte Höchstbetrag mit 936 DM (wie für die 
Anlage in Vermögensbeteiligungen) oder mit 624 DM 
(wie für die übrigen Anlageformen), der Zulagensatz 
könnte mit 23 v. H., bei mehr als zwei Kindern 33 v. H. 
(wie für die Anlage in Vermögensbeteiligungen und 
aufgrund von Bausparverträgen) oder mit 16 v. H./ 
26 v. H. (wie für die übrigen Anlageformen) festge-
setzt werden. 

Um eine doppelte Förderung derselben Sparleistun-
gen auszuschließen, müßte (entsprechend § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 Wohnungsbau-Prämiengesetz, § 10 
Abs. 2 Nr. 4 EStG) die Förderung durch die Bildungs-
sparprämie jedenfalls auf die Sparleistungen be-
schränkt werden, die nicht mit der Sparzulage begün-
stigt sind. 

Gegen die vorgeschlagene Einbeziehung des Bil-
dungssparens in die Arbeitnehmern vorbehaltene be-
sondere Förderung nach dem 5. VermBG bestehen 
jedoch Bedenken. Sie fallen vor allem dann ins Ge-
wicht, wenn diese Förderung für die zum Bildungs-
sparen verwendeten vermögenswirksamen Leistun-
gen nach den Vorstellungen des Gutachters nicht: 
an die geltenden Einkommensgrenzen gebunden 
würde: 

— Für die dadurch begünstigten Arbeitnehmer 
würde das Bildungssparen stärker subventioniert 
als für andere Gruppen, denen nur die allgemeine 
Förderung durch die Bildungssparprämie zu-
stünde. 

Die danach unterschiedliche Förderung des Bil-
dungssparens von Arbeitnehmern einerseits und 
— z. B. — gewerblich tätigen Selbständigen, frei-
beruflich Tätigen andererseits wäre nur dann zu 
rechtfertigen, wenn sie nicht als willkürlich anzu-
sehen, sondern sachlich begründet ist. 

Ist das Bildungssparen den Formen der Vermö-
gensbildung vergleichbar, deren besondere För-
derung nach dem 5. VermBG schon jetzt auf Ar-
beitnehmer (mit zu versteuerndem Einkommen bis 
zu bestimmten Grenzen) beschränkt ist, so könn-
ten die für diese besondere Förderung maßgeben-
den sachlichen Gründe auch für eine bevorzugte 
Subventionierung des Bildungssparens von Ar-
beitnehmern sprechen. 

Doch die Vergleichbarkeit des Bildungssparens 
mit den bisher geförderten Anlageformen des 
5. VermBG erscheint schon deshalb fraglich, weil 
diese Anlageformen — Erwerb von Vermögens-
beteiligungen, Bausparen, Versicherungssparen, 
Kontensparen — grundsätzlich dazu führen, daß 
der Arbeitnehmer über den aus dem Sparvorgang 
erwachsenen Vermögenswert nach einer Sperrfrist 
frei verfügen kann. 

— Die vorgeschlagene Einbeziehung des Bildungs-
sparens in die Förderung nach dem 5. VermBG 
widerspräche auch der durch die Vermögensbetei-
ligungsgesetze von 1983 und 1986 vollzogenen 
stärkeren Ausrichtung dieser Förderung auf eine 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver- 
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mögen und der Absicht der Bundesregierung, in 
der 11. Legislaturpe riode die Förderung nach dem 
5. VermBG allein auf die Aufwendungen für Ver-
mögensbeteiligungen und für den Wohnungsbau 
bzw. den Erwerb von Wohneigentum zu beschrän-
ken. 

— Eine von Einkommen des Arbeitnehmers unab-
hängige Förderung des Bildungssparens nach dem 
5. VermBG würde dem Bildungssparen eine mit 
dem genannten vermögenspolitischen Konzept 
der Bundesregierung nicht vereinbarte Sonder-
stellung in diesem Gesetz einräumen und dem seit 
1971 verwirklichten Grundsatz zuwiderlaufen, daß 
die Förderung der Vermögensbildung der Arbeit-
nehmer aus vermögenspolitischen und haushalts-
politischen Erwägungen auf die Bezieher geringer 
und mittlerer Einkommen zu konzentrieren ist. 

3.1.2 Steuerliche Förderungsmaßnahmen 

Über die genannten Subventionen hinaus schlägt der 
Gutachter folgende steuerliche Förderungsmaßnah-
men vor: 

— In Anlehnung an das Bausparen müßten Sparlei-
stungen für einen Bildungssparvertrag je nach 
Wahl — im Rahmen der sog. Vorsorgeaufwendun-
gen — als beschränkt abzugsfähige Sonderausga-
ben anerkannt werden. Diese Maßnahme hätte je-
doch praktisch kaum Bedeutung für die Sparer, die 
die für die Gewährung einer Bildungssparprämie 
geltende Einkommensgrenze überschreiten, weil 
sie die für den Sonderausgabenabzug geltenden 
Höchstbeträge in der Regel bereits für Versiche-
rungs- und Bausparbeiträge ausgeschöpft haben. 

— Darüber hinaus sind — so der Gutachter — fol-
gende weitere Maßnahmen wünschenswert: Er-
weiterung der Sonderausgaben-Höchstgrenzen, 
Herausnahme der Zinsen aus Bildungsspargutha-
ben aus der Besteuerung, Anerkennung der Til-
gung und Verzinsung des Darlehens — auch durch 
Dritte — als außergewöhnliche Belastungen sowie 
Anerkennung der über das Ansparguthaben fi-
nanzierten Ausbildungskosten als Werbungsko-
sten. Die Realisierung dieser Gesetzesänderungen 
ist steuerrechtspolitisch und von der Systematik 
des EStG her als problematisch anzusehen. 

Soweit sich die Verträge nicht auf die Förderung der 
Weiterbildung beziehen, ist als weiterer gravierender 
Einwand gegen eine steuerliche Förderung des Bil-
dungssparens der Umstand anzusehen, daß es die p ri

-vate Lebensführung betrifft, die nach geltendem 
Recht aus dem versteuerten Einkommen zu bestreiten 
ist. 

Der Umfang der Steuermindereinnahmen läßt sich 
nicht zuverlässig schätzen. 

3.2 Verbot von Zwecksparsystemen 

Kollektive Zwecksparsysteme — dazu zählt auch das 
Bildungssparen — sind mit hohen typischen Risiken 
behaftet. Sparer und Kreditnehmer sind identisch, je

-

der Sparer erwirbt mit Abschluß des Vertrages einen 
Anspruch auf Gewährung eines Darlehens nach Lei-
stung bestimmter Spareinlagen. Die Möglichkeiten 
für die Zuteilung der Verträge hängen vom Zufluß von 
Spargeldern und Tilgungen ab. Auf diese System-
schwäche reagiert das im Gutachten von Professor 
Dr. Zink zum Vergleich herangezogene Bausparsy-
stem mit einer Verlängerung der Wartezeiten. Auf ein 
solches Korrektiv muß beim Bildungssparen aller-
dings verzichtet werden. Vielmehr soll nach Erbrin-
gung der Sparleistung und Ablauf der Mindestspar-
dauer sogar ein Anspruch des Sparers auf die vorge-
sehene Leistung zum beabsichtigten Zeitpunkt des 
Ausbildungsbeginns eingeführt werden. Eine solche 
Regelung wird für das zum Vergleich herangezogene 
Bausparwesen in § 4 Abs. 5 des Gesetzes über Bau-
sparkassen sogar ausdrücklich verboten. Vor dem 
Hintergrund dieser typischen Risiken, die durch die 
laufende Bankenaufsicht nicht hinreichend in Gren-
zen gehalten werden können, hat sich der Gesetzge-
ber für ein Verbot von Zwecksparsystemen ausge-
sprochen. § 3 Nr. 2 des Kreditwesengesetzes verbietet 
„die Annahme von Geldbeträgen, wenn der überwie-
gende Teil der Geldgeber einen Rechtsanspruch dar-
auf hat, daß ihnen aus diesen Geldbeträgen Darlehen 
gewährt oder Gegenstände auf Kredit verschafft wer-
den (Zwecksparunternehmen) ". Eine Ausnahme 
wurde lediglich für Bausparkassen — vor dem Hinter-
grund der gestellten dinglichen Sicherheiten — zuge-
lassen. 

3.3 Selbstbindung des Gesetzgebers 

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Schaffung 
der erforderlichen finanziellen Anreize des Staates 
steht die Notwendigkeit, sie auf Dauer zu erhalten. Ist 
das Bildungssparen erst eingeführt, ist der Gesetzge-
ber gezwungen, die Modalitäten und Rahmenbedin-
gungen des Bildungssparens (staatliche Förderung, 
Steuerrecht, BAföG), die die Stabilität des Systems 
beeinflussen, weitgehend zu erhalten, wenn er Zutei-
lungsrisiken für die Bildungssparer vermeiden will. 
Der Gesetzgeber würde sich durch die Entscheidung 
für das Bildungssparen faktisch wichtige Gestaltungs-
spielräume geben. Der Gutachter selbst weist darauf 
hin, daß jede künftige Änderung im Bereich der fi-
nanziellen Förderung des Bildungswesens das Neu-
geschäft der Bildungssparkassen sehr stark beeinflus-
sen würde. Ob eine Bildungssparkasse in solchen Si-
tuationen ohne staatliche Zuschüsse erhalten werden 
kann, ist zweifelhaft. Die Zwangslage, entweder er-
hebliche Finanzierungsmittel einsetzen zu müssen 
oder als Gesetzgeber auf Gestaltungsmöglichkeiten 
der Bildungsfinanzierung zu verzichten, darf der Staat 
nicht schaffen. 

3.4 Abstimmung mit dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Der Kreis der potentiellen Empfänger von Leistungen 
nach dem BAföG und der Kreis der Bildungssparer 
überschneiden sich, weil am Bildungssparen jeder 
teilnehmen kann. Außerdem kann ein Bildungsspa-
rer, der mit dem maßgeblichen Einkommen bislang 
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oberhalb der Einkommensgrenzen des BAföG gele-
gen hat, aufgrund einer Verschlechterung seiner wirt-
schaftlichen Verhältnisse in den Kreis der BAföG-Be-
rechtigten gelangen. Damit stellen sich Abgrenzungs-
probleme zwischen Förderung nach dem BAföG und 
dem Bildungssparen. Das Hauptproblem besteht 
darin, daß Ausbildungsförderung nur geleistet wird, 
wenn das eigene Vermögen eingesetzt ist. Dies be-
deutet, daß diejenigen, die Kapital angespart haben, 
das die für die Vermögensanrechnung geltenden 
Freigrenzen übersteigt, Ausbildungsförderungslei-
stungen nicht oder in verringertem Umfang erhalten. 
Dies würde die Motivation zum Abschluß eines Bil-
dungssparvertrages erheblich beeinträchtigen. 

3.5 Vorlaufzeit 

Der zeitliche Vorlauf des Modells beträgt etwa zehn 
Jahre. Dieser durch die Ansparphase bedingte zeitli-
che Vorlauf des Modells läßt sich nicht entscheidend 
verkürzen. So besteht insbesondere — auch bei Ände-
rung der Gesetzeslage — nicht die Möglichkeit, vor-
handenes Bausparkapital zu Zwecken der Ausbil-
dungsfinanzierung einzusetzen. Würde man die zu 
unterschiedlichen Zwecken angesparten und unter-
schiedlichen Regelungen unterworfenen Kollektiv-
mittel zusammenlegen, wären die typischen Risiken 
beider Sparformen nicht voneinander zu trennen. Zu-
teilungsengpässe beim Bausparen würden also die 
Zuteilungsgarantie des Bildungssparens gefährden. 
Überdies wären identische staatliche Förderungssy

-

steme erforderlich. Das aktuell bestehende Problem 
wird aufgrund der langen Vorlaufzeit des Modells 
nicht gelöst. 

4. Ergebnis 

Das Bildungssparen ist allein unter den Annahmen 
des Gutachters ein in sich stimmiges, funktionieren-
des Entlastungsmodell. Es zielt darauf ab, die zur Be-
streitung des Ausbildungsunterhalts erforderlichen 
Mittel verfügbar zu machen, es entzerrt die wirtschaft-
liche Belastung zeitlich. Das Modell entspricht dem 
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe" und stärkt die Eigen-
verantwortung des Ausbildungswilligen und seiner 
Eltern. 

Zumindest aber eine für das Funktionieren des Mo-
dells zentrale Voraussetzung kann nicht erfüllt wer-
den: Die für die Stabilität des Systems erforderliche 
starke finanzielle Beteiligung des Staates ist nicht rea-
lisierbar. 

Die Systeme des Bildungssparens und der Ausbil-
dungsförderung des Bundes können nicht bruchlos 
aufeinander abgestimmt werden. 

Der notwendige zeitliche Vorlauf von zehn Jahren für 
die Installierung des Bildungssparsystems steht einer 
aktuellen Lösung der bestehenden Probleme entge-
gen. 

Aus diesen Gründen kann die Einführung des Bil-
dungssparens nicht empfohlen werden. 

VIII. Ausbildungsdarlehen 

Im folgenden wird ein Modell vorgestellt, das auf eine 
kreditäre Ausbildungsfinanzierung im Bereich mittle-
rer Einkommen abzielt und auf Überlegungen von 
Prof. Dr. Oberhauser, Freiburg, zurückgeht. 

1. Ausgangsüberlegung 

Familien im mittleren Einkommensbereich mit  Kin

-
dern in Ausbildung werden — wenn auch in geringe-
rem Umfang als Familien im unteren und höheren 
Einkommensbereich — durch Kindergeld und steuer-
liche Kinder- und Ausbildungsfreibeträge entlastet. 
Der monatliche Mindestentlastungsbetrag für einen 
auswärts untergebrachten Studenten liegt in diesem 
Einkommensbereich je nach Familiengröße und Steu-
ersatz etwa zwischen 167 und 307 DM (s. I.3, III.1.2 
und Modellrechnungen i. d. Anlage). Unter Berück-
sichtigung dieser Entlastungsbeträge soll eine private 
kreditäre Vorfinanzierung der Ausbildungsaufwen-
dungen ermöglicht werden. Zur Erleichterung dieser 
Vorfinanzierung soll ein staatlicher Rahmen beitra-
gen, der bestimmte finanzielle Vergünstigungen ein-
schließt. 

2. Modellbeschreibung 

2.1 Grundgedanke 

Das Ausbildungsdarlehensmodell räumt den Familien 
die Möglichkeit ein, die staatlichen Entlastungsbe-
träge während der Ausbildungszeit wahlweise entwe-
der — wie bisher — zur Erhöhung des verfügbaren 
Einkommens oder statt dessen für eine kreditäre Vor-
finanzierung der Ausbildungskosten zu verwenden. 

Darlehensgeber ist der Staat oder ein von ihm beauf-
tragtes staatliches Kreditinstitut. Diese können wegen 
ihrer guten Refinanzierungsmöglichkeiten ein ver-
gleichsweise zinsgünstiges Darlehensangebot ma-
chen. Entscheiden sich der Auszubildende und seine 
Eltern für eine Inanspruchnahme dieser Darlehen, 
können die staatlichen Entlastungsbeträge der Eltern 
zur Subventionierung der Zinsen dieser Darlehen ein-
gesetzt werden. In Abhängigkeit von den gesetzten 
Konditionen (s. 2.2) decken die eingesetzten Entla-
stungsbeträge die Zinslast des Darlehens völlig ab. 
Der Auszubildende erhält dadurch ein Darlehen, das 
für ihn zinslos ist. 
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Im einzelnen läuft das Kreditnahme- und Rückzah-
lungsverfahren wie folgt ab: 

Die Eltern zahlen innerhalb einer Zeitdauer von etwa 
fünf Jahren die ihnen monatlich zufließenden Entla-
stungsbeträge in pauschalierter Höhe (beispielsweise 
300 DM) an ein zentrales staatliches Kreditinstitut. 
Dieses stellt dem Auszubildenden zeitgleich ein um 
das 2- bis 2,5fache höheres Darlehen zur Verfügung. 
Nach Abschluß der Ausbildung und einer daran an-
schließenden Ruhephase von 2- bis 3jähriger Dauer ist 
das Darlehen aus dem späteren Einkommen des Aus-
zubildenden zurückzuzahlen. 

Verfahrensmäßig kann das beschriebene Grundmo-
dell dadurch variiert werden, daß die Eltern den ihnen 
zugedachten Entlastungsbetrag nicht an ein zentrales 
staatliches Kreditinstitut, sondern direkt an den Aus-
zubildenden zahlen. Dieser bekommt dann von einem 
zentralen Kreditinstitut ein Darlehen in Höhe der Dif-
ferenz zwischen dem Bruttokredit im vorbeschriebe-
nen Modell und dem Elternbeitrag. Beide Modellvari-
anten stimmen für den Auszubildenden ökonomisch 
überein. 

Die Abwicklung des gesamten Kreditverfahrens er-
folgt durch ein zentrales staatliches Kreditinstitut, die 
Beratung der Darlehensnehmer und die Annahme der 
Anträge auf Ausbildungsdarlehen durch die örtlichen 
Studentenwerke bzw. Ämter für Ausbildungsförde-
rung. 

Der Staat übernimmt die Verwaltungskosten und die 
verbleibenden Ausfallrisiken. Kommt es zu starken 
Steigerungen des Zinsniveaus, können begrenzte 
Zinssubventionen in Erwägung gezogen werden. 

2.2 Flexibilität der Gestaltungsparameter 

Das Verhältnis der einzelnen Gestaltungsparameter 
zueinander bestimmt die Höhe des Rückzahlungsbe-
trages und die Länge des Rückzahlungszeitraums. 
Dieser Veränderungsspielraum gibt den Familien die 
Möglichkeit, je nach den zeitlichen Gegebenheiten 
und finanziellen Bedürfnissen Ausbildungsdarlehen 
in Anspruch zu nehmen. 

2.2.1 Kreditspezifische Parameter 

— Kreditbetrag: 

Die Höhe der einzelnen Kredite kann innerhalb 
eines zu setzenden Rahmens den jeweiligen fi-
nanziellen Bedürfnissen individuell angepaßt wer-
den. Der Staat kann durch Bestimmung einer 
Obergrenze oder Leistungsbegrenzungen, z. B. in 
den ersten Semestern auf die Vorlesungszeiten, 
die Höhe der Gesamtverschuldung beschränken. 

— Dauer der Kreditnahme: 

Die Dauer der Kreditnahme kann entsprechend 
den finanziellen Gegebenheiten in der Familie be-
stimmt werden. Sie kann beispielsweise die volle 
Studienzeit in Anspruch nehmen und je nach Stu-
diengang und Studiengestaltung zwischen vier 
und sechs Jahren, aber auch weit darunter liegen, 

z. B. wenn Ausbildungsdarlehen nur in der Ex-
amenszeit oder nach Auslaufen von Förderungs-
darlehen nach dem BAföG in Anspruch genom-
men werden. 

— Ruhephase: 

Nach Abschluß der Ausbildung bzw. im Anschluß 
an das Ende der Kreditperiode kann der Darle-
hensnehmer — wie bei der Rückzahlung von För-
derungsdarlehen nach dem BAföG — von der 
Rückzahlung freigestellt werden. Die Ruhephase 
ist zu verzinsen. Je kürzer also die Ruhephase ist, 
um so niedriger wird der Gesamtbetrag der Rück-
zahlung sein. Eine Verlängerung der Ruhephase 
läßt die Rückzahlungsverpflichtung ansteigen. Die 
Ruhephase ist deshalb nur in Grenzen ausdehn-
bar. 

— Rückzahlungsbetrag und Dauer der Rückzah-
lung: 

Der Auszubildende ist — in begrenztem Umfange 
— frei in der Bestimmung der Höhe des Rückzah-
lungsbetrages. Grenzen ergeben sich hier insbe-
sondere aus der jeweiligen Einkommenssituation 
und der Dauer der Rückzahlung. Die Dauer der 
Rückzahlung ist auch ausschlaggebend dafür, wie-
viel Zinsen während der Zeit der Rückzahlung an-
fallen. Die Höhe des monatlichen Rückzahlungs-
betrages muß andererseits in einem zumutbaren 
Verhältnis zum erreichten Einkommen stehen. 

— Zinshöhe und Zinsfestsetzungsverfahren: 

Für die Höhe der Verzinsung ist grundsätzlich der 
Zins maßgebend, den der Staat oder das von ihm 
beauftragte staatliche Kreditinstitut für die Refi-
nanzierung der Darlehen aufbringen muß (Kapi-
talmarktzins). Auf diese Weise kann eine weitge-
hende fiskalische Neutralität erreicht werden. 

Die Kreditaufnahme des Staates für Neukredite und 
die Revolvierung des Schuldenbestandes erfolgt wäh-
rend eines Jahres zu unterschiedlichen Zinssätzen. 
Aus Praktikabilitätsgründen und um das Kreditange-
bot des Staates einfach und überschaubar zu halten, 
empfiehlt es sich, bei der Verzinsung der Darlehen mit 
fixierten Zinssätzen zu arbeiten. Hierzu kommen ver-
schiedene Zinsfestsetzungsverfahren in Betracht: 

Der Darlehenszinssatz wird jeweils im voraus für ein 
Semester oder für ein Jahr festgelegt und diese Kon-
ditionen für die gesamte Laufzeit der einzelnen Teil-
darlehen beibehalten. Die Kreditnehmer können sich 
dann mit dem Umfang ihrer Verschuldung an den 
jeweils gegebenen Konditionen orientieren. Sie ken-
nen die Höhe der auf sie zukommenden Rückzah-
lungsverpflichtung genau. Für den Staat oder das von 
ihm beauftragte staatliche Kreditinstitut besteht bei 
diesem Verfahren jedoch ein — beschränktes — Zins-
veränderungsrisiko, das vom Kreditnehmer durch ei-
nen Aufschlag auf den Zinssatz zu tragen ist. 

Eine andere Möglichkeit der Zinsfestsetzung besteht 
darin, den Zinssatz erst am Ende einer Kreditaufnah-
meperiode (ein Semester oder ein Jahr) mit dem 
Durchschnittszinssatz festzulegen, zu dem sich der 
Staat während dieser Periode für Ausbildungsdarle- 
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hen refinanziert hat. Bei diesem Verfahren werden die 
Zinssteigerungen und Zinssenkungen, die während 
der jeweiligen Periode eingetreten sind, in vollem 
Umfange an den Auszubildenden weitergegeben, 
ohne daß dieser durch zusätzliche Zinsaufschläge be-
lastet wird. 

Da Zinsveränderungen aber auch die Ruhe- und die 
Rückzahlungsphase berühren, ist weiterhin daran zu 
denken, das Darlehen variabel mit dem jeweiligen 
Kapitalmarktzins zu belasten. 

Bei den beiden zuletzt genannten Möglichkeiten der 
Zinsfestsetzung kennt der Darlehensnehmer seine 
künftige Zinsbelastung nicht. Nach Auffassung des 
Gutachters sollte deshalb eine begrenzte Zinssubven-
tion des Staates in Erwägung gezogen werden. 

2.2.2 Sozial- und Leistungskomponenten 

Das Ausbildungsdarlehen ist ein reines Kreditmodell, 
das Sozial- und Leistungskomponenten nicht berück-
sichtigt. 

2.3 Abgrenzung zum 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Bestand und Grundstruktur des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes werden durch das Modell nicht 
berührt. Eine Kreditnahme kommt für diejenigen 
Empfänger von Förderungsdarlehen in Frage, die nur 
einen Teilförderungsbetrag erhalten. Diesen Auszu-
bildenden kann die Möglichkeit eingeräumt werden, 
Ausbildungsdarlehen zusätzlich in Anspruch zu neh-
men. Eine Abstimmung der kreditären Vorfinanzie-
rung mit dem BAföG ist problemlos. 

3. Bewertung 

3.1 Erfüllung der Grundbedingungen 

Das von Prof. Dr. Oberhauser entwickelte Finanzie-
rungsmodell eines Ausbildungsdarlehens ist in sich 
stimmig und geeignet, die wirtschaftliche Situation 
von Familien im mittleren Einkommensbereich mit 
Kindern in Ausbildung zu erleichtern. Es handelt sich 
um ein marktwirtschaftlich orientiertes Modell, das 
den ordnungspolitischen und — aufgrund des Va ria-
tionsspielraums des Staates — finanzpolitischen Vor-
gaben entspricht. Die Eltern sind bei diesem Modell 
unmittelbar in die Ausbildungsfinanzierung einge-
bunden. Eltern und Kinder sind dadurch auf gemein-
sames und einverständliches Handeln bei der Pla-
nung der Ausbildung und ihrer Finanzierung ange-
wiesen. Das Modell begründet damit gleichsam eine 
Finanzierungsgemeinschaft, die insbesondere im 
Hinblick auf die spätere Rückzahlungsverpflichtung 
und Ausfallhaftung von großer Bedeutung ist. 

Das Modell läßt sich so flexibel gestalten, daß den 
Auszubildenden und ihren Eltern ein Angebot zu 
einer wirksamen Verminderung der finanziellen 
Schwierigkeiten während der Ausbildungszeit ge-
macht werden kann. Dem Auszubildenden stünde es 
dann frei, entsprechend seinem individuellen finan

-

ziellen Bedarf auf sein zukünftiges Einkommen vorzu-
greifen. Der Staat würde über das bestehende Förde-
rungssystem nach dem BAföG hinaus lediglich eine 
Hilfe zur Selbsthilfe gewähren. 

Das Modell sieht eine finanzielle Beteiligung des 
Staates vor. Ihr Umfang hängt von den getroffenen 
Regelungen und der tatsächlichen Zinsentwicklung 
ab. 

Nach Schaffung des notwendigen institutionellen 
Rahmens können Ausbildungsdarlehen sofort bean-
tragt und gewährt werden. Der Auszubildende und 
seine Eltern können sich entsprechend ihrer finanziel-
len Situation kurzfristig für die Inanspruchnahme von 
Ausbildungsdarlehen entscheiden. 

3.2 Verträglichkeit mit dem Unterhaltsrecht 

Nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches sind die Eltern verpflichtet, ihrem Kind eine an-
gemessene Vorbildung zu einem Beruf zu finanzieren 
(s. Ausführungen zum Unterhaltsrecht II.). Der Staat 
unterstützt die Eltern bei der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung auf vielfältige Art und Weise, z. B. durch 
die Gewährung von Kindergeld und Ausbildungsför-
derung oder trägt ihr bei der Besteuerung durch die 
Kinder- und Ausbildungsfreibeträge Rechnung. Aus 
unterhaltsrechtlicher Sicht bestehen keine prinzipiel-
len Bedenken, darüber hinaus den Eltern mit mittle-
ren Einkommensbereich mit Kindern in Ausbildung 
die Finanzierung des benötigten Ausbildungsunter-
halts durch die Vergabe von Ausbildungsdarlehen zu 
erleichtern. 

Es handelt sich bei dem Modell des Ausbildungsdar-
lehens um ein freiwilliges Angebot an den Auszubil-
denden und seine Eltern. Der Auszubildende ist also 
nicht verpflichtet, von dieser Wahlmöglichkeit Ge-
brauch zu machen, sondern kann seinen Unterhalts-
anspruch wie bisher unmittelbar gegenüber den El-
tern geltend machen. Gleichwohl ergeben sich Be-
denken, weil das Ausbildungsdarlehen die Rückzah-
lungsverpflichtung des Auszubildenden als Regelfall 
vorsieht. Diese Verlagerung der Ausbildungskosten 
auf den Auszubildenden steht nicht im Einklang mit 
dem geltenden Unterhaltsrecht. Diese Bedenken wä-
ren jedoch gegenstandslos, wenn die Rückzahlungs-
verpflichtung entsprechend dem geltenden Unter-
haltsrecht grundsätzlich bei den Eltern belassen wird. 
Zusätzlich könnte im Hinblick auf besondere Ausbil-
dungssituationen, z. B. Durchführung einer Zweitaus-
bildung, die Wahlmöglichkeit eingeräumt werden, 
daß sich der Auszubildende an der Rückzahlung der 
aufgenommenen Ausbildungsdarlehen beteiligen 
kann. 

3.3 Ergebnis 

Das Modell des Ausbildungsdarlehens ist vom Grund-
satz her ein funktionsfähiges, ohne große Schwierig-
keiten vollziehbares Entlastungsmodell. Die Beteili-
gung der öffentlichen Hand besteht in der Übernahme 
der Verwaltungskosten und des Ausfallrisikos so- 
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wie in einem Eintreten bei Überschreiten der Zins-
grenze. 

Die durch die Ausbildungsfinanzierung entstehende 
wirtschaftliche Belastung wird zeitlich entzerrt. Die 

mit dem Ausbildungsdarlehen angestrebte Verlage-
rung der Ausbildungskosten von den zum vollen Aus-
bildungsunterhalt verpflichteten Eltern auf den Aus-
zubildenden erweist sich im Hinblick auf das geltende 
Unterhaltsrecht jedoch als problematisch. 

IX. Bildungskredit 

Das Finanzierungsinstrument „Bildungskredit", das 
im folgenden dargestellt wird, enthält zahlreiche Ele-
mente des von Prof. Dr. Oberhauser entwickelten 
Darlehensmodells; es unterscheidet sich aber zu-
gleich wesentlich von dem Ausbildungsdarlehen ins-
besondere in der das Bildungskreditmodell auch in 
zahlreichen Details prägenden Rückzahlungsrege-
lung, die Anlaß zu dessen kritischer Bewertung war. 
Im folgenden werden seine Grundzüge beschrie-
ben: 

1. Kreditnahme - und Rückzahlungsverfahren 

1.1 Grundzüge des Bildungskreditangebotes 

Der Staat macht den Familien mit Kindern in Ausbil-
dung, die nicht nach dem BAföG gefördert werden 
oder nur geringe Teilförderung erhalten, das Ange-
bot, unter den nachfolgend beschriebenen Bedingun-
gen und im Rahmen von Obergrenzen günstig zu ver-
zinsende Bildungskredite in Anspruch zu nehmen. 
Dieses Angebot anzunehmen steht in der freien, ge-
meinsamen Entscheidung der Eltern und des Auszu-
bildenden. Sie stellen gemeinsam den Antrag auf ei-
nen Bildungskredit, legen sich bei Vertragsabschluß 
fest, ob die Eltern nach Beendigung der Ausbildung 
die aufgenommenen Bildungskredite allein oder mit 
dem Auszubildenden zusammen jeweils zur Hälfte 
zurückzahlen, und übernehmen eine wechselseitige 
Ausfallbürgschaft. 

Die Rückzahlung der Bildungskredite erfolgt grund-
sätzlich unmittelbar nach Beendigung der Ausbildung 
in Monatsbeträgen, die in etwa der durchschnittlichen 
monatlichen Eigenbelastung der Eltern in der voran-
gegangenen Ausbildungszeit entsprechen. 

1.2 Anwendungsbereich 

Das Angebot der Inanspruchnahme von Bildungskre-
diten richtet sich sowohl an Studierende von Hoch-
schulen, Akademien und höheren Fachschulen als 
auch an Schüler von Berufsfach- und Fachschulen. Bei 
den Berufsfach- und Fachschulausbildungen handelt 
es sich um berufsqualifizierende Ausbildungen, die in 
der Regel auf drei Jahre angelegt sind. Sie werden 
zunehmend auch von Abiturienten — als Alternative 
zum Hochschulstudium — in Anspruch genommen. 
Die Ausbildungsaufwendungen der Eltern kommen 
in diesen Fällen vor allem in der Höhe, aber auch in 
der Dauer den Aufwendungen für studierende Kinder 
nahe. 

1.3 Höhe des Darlehensbetrages 

Für die Erläuterung und Berechnung des Modells ein-
schließlich der Festsetzung der Darlehensobergrenze 
wird ein Gesamtbedarf eines Studenten von 800 DM 
monatlich unterstellt. Dieser Bedarf ist zunächst durch 
das Mehreinkommen abzudecken, das die Familie 
gegenüber dem kinderlosen Ehepaar durch Kinder-
geld und Steuerermäßigung hat. Dieser Betrag wird 
mit 200 DM pauschalisiert (s. o. VIII.1.). Damit die El-
tern in der Rückzahlungsphase nicht wesentlich höher 
belastet sind als in der Phase der Kreditaufnahme, ist 
es erforderlich, daß sie darüber hinaus einen zusätzli-
chen Unterhaltsbeitrag für die Ausbildungsfinanzie-
rung zur Verfügung stellen, der in seiner Höhe dem 
pauschalierten Betrag entspricht. Unter Berücksichti-
gung dieser Eigenbeteiligung bleibt zur Sicherstel-
lung des vollen Ausbildungsunterhalts im Regelfall 
ein durch Bildungskredite zu finanzierender Diffe-
renzbetrag von 400 DM. Als Obergrenze der monatli-
chen Kreditaufnahme sollte deshalb ein Betrag von 
400 DM vorgesehen werden. 

Es bleibt zu erwägen, zur Vermeidung einer zu hohen 
Verschuldung zusätzlich zu der Begrenzung der Höhe 
des Darlehensbetrages eine Beschränkung der zeitli-
chen Inanspruchnahme oder der Gesamtdarlehens

-

schuld vorzusehen. 

1.4 Rückzahlungspflichtiger 

Das Modell zielt ausschließlich auf eine wirtschaftli-
che Entlastung der Eltern durch zeitliche Streckung 
der von ihnen zu erbringenden Ausbildungsunter-
haltsaufwendungen hin, die sie in diesen Einkom-
mensbereichen nach dem Bürgerlichen Unterhalts-
recht in der Ausbildungszeit in voller Höhe zu leisten 
haben. Die mit der Entlastung verbundene Rückzah-
lungsverpflichtung wird daher unter Zugrundelegung 
des geltenden Unterhaltsrechts, d. h. auch ohne Ver-
änderung der Leistungsfähigkeit, grundsätzlich bei 
den Eltern belassen. Dem Auszubildenden und seinen 
Eltern wird zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, 
bei Vertragsschluß zu vereinbaren, daß — abwei-
chend von diesem Grundsatz — die Eltern und der 
Auszubildende die aufgenommenen Bildungskredite 
nach Beendigung der Ausbildung jeweils zur Hälfte 
zurückzahlen. Eine weitergehende Übertragung der 
Rückzahlungsverpflichtung auf den Auszubildenden 
wird nicht vorgesehen. Es bleibt den Eltern und dem 
Auszubildenden unbenommen, intern anders zu ver-
fahren. Dies ist insbesondere im Hinblick darauf von 
Bedeutung, daß sich die künftige Einkommensent- 
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wicklung bei den Eltern und dem Auszubildenden 
nicht absehen läßt, beim Auszubildenden in der Phase 
des Berufseintritts und der Familiengründung das 
Einkommen oft noch gering ist, die staatlichen Entla-
stungsbeträge für die Eltern, nachdem die Kinder die 
Ausbildung beendet haben, entfallen und sie wäh-
rend der Rückzahlungsphase nicht selten das Renten-
alter erreichen werden. 

1.5 Ruhephase 

Das hier dargestellte Kreditmodell geht entsprechend 
dem geltenden Unterhaltsrecht grundsätzlich von der 
Verpflichtung der Eltern zur Rückzahlung der aufge-
nommenen Bildungskredite aus. Eine Freistellung 
von der Rückzahlungsverpflichtung nach Beendigung 
der Ausbildung wird daher wegen der auch während 
dieser Zeit laufenden Verzinsung nicht vorgesehen. 

Für den Fall, daß sich der Auszubildende dazu ver-
pflichtet, nach Beendigung der Ausbildung das Darle-
hen zur Hälfte zurückzuzahlen, ist für diesen grund-
sätzlich die Möglichkeit einer Ruhephase vorgesehen. 
Die Ruhephase würde mit dem Abschluß der Ausbil-
dung beginnen. Um eine zu hohe Zinsbelastung zu 
vermeiden, sollte sie auf ein Jahr begrenzt werden. 

1.6 Zinshöhe, Zinsberechnung, Zinsobergrenze, 
Einkommensgrenzen 

Aus ordnungspolitischen und fiskalischen Gründen 
wird das Darlehen grundsätzlich mit dem Kapital-
marktzinssatz verzinst. Aus Vereinfachungsgründen 
wird mit periodisch, z. B. jährlich, fixierten Zinssätzen 
gearbeitet. 

Als die für die Beteiligten kostengünstigste Lösung 
bietet sich das nachfolgend beschriebene Zinsfestset-
zungsverfahren an: Am Ende jedes Kalenderjahres 
wird der Durchschnittszinssatz ermittelt, der sich aus 
dem gesamten Zinsaufwand für Bildungskredite in 
dieser Refinanzierungsperiode ergibt. Alle Darlehens-
nehmer bezahlen für ihr gesamtes jeweils auf gelaufe-
nes Darlehen diesen Zinssatz. Das Verfahren wird 
über die Gesamtlaufzeit des Darlehens hinweg jedes 
Jahr durchgeführt. Damit ist das Zinsveränderungs-
risiko, dessen Kosten der Darlehensnehmer in Form 
eines Zinsaufschlages zu tragen hätte, ausgeräumt. 

Eine Folge dieses Verfahrens ist, daß der Darlehens-
nehmer die auf ihn zukommende Zinsbelastung nicht 
kennt. Dieses Risiko kann durch Einführung einer 
Zinsobergrenze auf ein zumutbares Maß begrenzt 
werden. Die öffentliche Hand übernimmt bei einer 
solchen Obergrenze die darüber hinausgehende Zins-
last und schafft damit für die Familie relative Sicher-
heit über die Kreditkosten. Die Höhe der Zinsober-
grenze, die auch den Umfang der Inanspruchnahme 
beeinflußt, ist ggf. im Zusammenhang mit der Ent-
scheidung über die Realisierung des Bildungskredit-
modells (s. u. 5.) festzulegen 8). 

8 ) Für die Kostenberechnungen wurde eine Zinsobergrenze von 
6 v. H. und von 7 v. H. zugrunde gelegt (vgl. Anlage). 

Trotz einer Zinsbegrenzung hat der Darlehensnehmer 
nach wie vor den ganz überwiegenden Teil der Zins-
last selbst zu tragen. Die Kosten aus der Zinsbegren-
zung sind bei einer Übernahme durch die öffentliche 
Hand im Haushalt auszuweisen. 

Bei der Entscheidung über die Einführung einer Ein-
kommensgrenze für die Inanspruchnahme von Bil-
dungskrediten wird abzuwägen sein zwischen den 
hohen mit einer Einkommensanrechnung verbunde-
nen Verwaltungskosten und dem ebenfalls erheb-
lichen Aufwand der Bürger einerseits sowie der 
Notwendigkeit andererseits, mißbräuchlicher Inan-
spruchnahme dieser Kreditmöglichkeiten vorzubeu-
gen. Aus den Erfahrungen der Vollzugspraxis sozia-
ler, einkommensabhängiger Leistungsgesetze ist be-
kannt, daß bürokratischer Aufwand einer solchen Prü-
fung die Inanspruchnahme stark behindert und hohe 
Kosten verursacht. Es liegt nahe, hier auf die Erfah-
rungen mit dem BAföG hinzuweisen. Da Einkom-
mensanrechnung oder -grenzen für das Funktionie-
ren des Bildungskredits ohne Bedeutung sind, kann 
die Entscheidung über ihre Zweckmäßigkeit hier of-
fenbleiben. 

1.7 Ausfallhaftung 

Hinsichtlich der Rückzahlung des einzelnen Darle-
hens und der Zahlung der vereinbarten Zinsen be-
steht ein Ausfallrisiko. Um die Rückzahlungen zu si-
chern und damit das Ausfallrisiko zu begrenzen, wird 
die Vergabe von Bildungskrediten von einer Kredit-
würdigkeitsprüfung und einer wechselseitigen Aus-
fallhaftung der Eltern und des Auszubildenden (oder 
in Ausnahmefällen auch anderer Personen) abhängig 
gemacht. Bei einer Entscheidung für das Modell Bil-
dungskredit ist zu erwägen, ob das Risiko der Unein-
bringlichkeit von Darlehensschulden die öffentliche 
Hand oder die Zufallsgemeinschaft der Darlehens-
nehmer tragen soll. 

Werden die Ausfallkosten durch die öffentliche Hand 
getragen, sind sie im Haushalt auszuweisen. Die Auf-
teilung dieser Kosten im einzelnen ist zwischen Bund 
und Ländern abzustimmen. 9 ) 

2. Organisatorische Abwicklung 

2.1 Zentrales Kreditinstitut 

Die organisatorische Abwicklung der Darlehensver-
gabe und -verwaltung erfolgt durch ein zentrales 
staatliches Kreditinstitut. Hierdurch ist gewährleistet, 
daß alle Darlehensnehmer denselben Darlehensbe-
dingungen unterliegen. Die Darlehensnehmer wer-
den zentral registriert und dadurch eine Mehrfach-
inanspruchnahme von Bildungskrediten von vornher-
ein ausgeschlossen. Außerdem entsteht bei der orga-
nisatorischen Abwicklung über ein zentrales staatli- 

9 ) Der Berechnung der Ausfallkosten in der Anlage werden 
2 v. H. und 4 v. H. der ausgereichten Darlehenssumme zu-
grunde gelegt. 
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ches Kreditinstitut der geringste Verwaltungsauf-
wand. Für die Durchführung dieser Aufgaben bietet 
sich als zentrales staatliches Kreditinstitut die Deut-
sche Ausgleichsbank an. 

Aus den vorgenannten Gründen hat sich auch der 
Zentrale Kreditausschuß (ZKA), in dem die Deutsche 
Kreditwirtschaft zusammengeschlossen ist, für diese 
Lösung ausgesprochen. 

Dieses Kreditinstitut hätte folgende Aufgaben wahr-
zunehmen: die Bewilligung, Verwaltung und Einzie-
hung der Darlehen. Zu den Aufgaben dieses Instituts 
würde auch die Refinanzierung der Darlehen gehö-
ren. 

2.2 Ämter für Ausbildungsförderung 

Die Beratung des Auszubildenden und seiner Eltern 
und die Annahme der Anträge auf Bildungsdarlehen 
wird von den örtlichen Studentenwerken bzw. den 
Ämtern für Ausbildungsförderung übernommen. 
Diese leiten die Anträge an das zentrale Kreditinstitut 
weiter. Die Beratung und Entgegennahme der An-
träge wird keinen größeren Verwaltungsaufwand er-
fordern, wenn eine Überprüfung von Einkommens-
grenzen nicht als notwendig angesehen wird. 

Die Einschaltung der Ämter für Ausbildungsförde-
rung in das Kreditnahmeverfahren ist auch im Hin-
blick auf die Einbeziehung von Eltern, deren Kinder 
Teilförderungsbeträge erhalten (s. 4.), sinnvoll. 

2.3 Verwaltungskosten 

Das Angebot des Staates zur Inanspruchnahme von 
Bildungskrediten ist darauf gerichtet, ausgewogene 
materielle Bildungsvoraussetzungen für alle Teile der 
Bevölkerung zu schaffen. Der Staat setzt hierzu die 
Rahmenbedingungen. Es wäre daher sachangemes-
sen, daß die öffentliche Hand die Verwaltungskosten 
übernimmt, die sich aus der Verfolgung dieser bil-
dungs- und sozialpolitischen Ziele ergeben. Die Ko-
sten würden im Haushalt ausgewiesen. Die Vertei-
lung der Ausgaben auf Bund und Länder ergibt sich 
aus Artikel 104 a Abs. 5 GG. Eine Kostenberechnung 
ist als Anlage beigefügt. 

3. Sozial - und Familienkomponenten 

Das hier dargestellte Kreditmodell ist für eine Ergän-
zung um Familien- und Sozialkomponenten offen, 
etwa zinsfreie Stundung oder Erlaß von Rückzah-
lungsraten bei langfristiger Arbeitslosigkeit oder in 
Erziehungszeiten. Das gilt z. B. für eine familienpoliti-
sche Komponente bei einer Beteiligung des Auszubil-
denden an der Rückzahlung. Je nach Ausgestaltung 
fallen Mehrkosten ggf. in nicht unerheblicher Höhe 
an, die von Bund und Ländern zusätzlich zu tragen 
wären. 

4. Einbeziehung Teilförderungsbereich 

Die Aufnahme von Bildungskrediten wird den Eltern 
auch in den Fällen ermöglicht, in denen der Auszubil-
dende nur einen geringen Teilförderungsbetrag er-
hält. Die Darlehen sind so aufeinander abzustimmen, 
daß eine zu hohe Verschuldung vermieden und die 
monatliche Belastung in der Rückzahlungsphase in 
zumutbaren Grenzen bleibt. Die Rückzahlungsver-
pflichtung sollte in diesen Fällen in der Regel bei den 
Eltern verbleiben, da der Auszubildende bereits durch 
die Rückzahlung der Förderungsdarlehen belastet 
ist. 

5. Ergebnis 

Mit dem Bildungskreditmodell erhielten Eltern und 
ihre Kinder, die nicht nach dem BAföG gefördert wer-
den oder nur geringe Teilförderungsbeträge erhalten, 
eine Wahlmöglichkeit; sie anzunehmen, stünde in ih-
rer freien Entscheidung. Das Modell könnte geeignet 
sein, die wirtschaftliche Situation dieser Familien 
durch eine Erstreckung der Ausbildungskosten auf 
einen größeren Zeitraum zu erleichtern. 

Es handelt sich um ein marktwirtschaftlich orientier-
tes Modell, das — im Hinblick auf die Ausgestaltungs-
möglichkeiten — den ordnungs- und finanzpoliti-
schen Vorgaben entsprechen kann. Es kann den Zu-
sammenhalt der Familien stärken, weil Eltern und 
Kinder auf gemeinsames und einverständliches Han-
deln bei der Planung der Ausbildung und ihrer Finan-
zierung verwiesen werden. 

Andererseits würden durch die vorgesehenen Rah-
menbedingungen — Einführung einer Zinsober-
grenze und Übernahme der sie überschreitenden 
Zinskosten sowie Übernahme der Verwaltungs- und 
ggf. Ausfallkosten auf die öffentlichen Haushalte — 
nicht unerhebliche finanzwirtschaftliche Risiken ge-
schaffen, die die Höhe der in der Anlage dargestellten 
Kostenschätzungen mehr als verdoppeln könnten. Als 
problematisch könnten sich Mitnahmeeffekte bei ho-
hem Zinsniveau und der mit dem Modell verbundene 
Anreiz zur Verschuldung p rivater Haushalte erwei-
sen. 

Das Funktionieren des Instrumentes würde den Ein-
satz zusätzlicher öffentlicher Mittel erfordern. Die Fi-
nanzpolitik der Bundesregierung ist indessen primär 
darauf festgelegt, die steuerliche Belastung zurückzu-
führen und damit den Bürgern mehr Mittel zur eigen-
verantworteten Erledigung ihrer Aufgaben verfügbar 
zu halten, den Familien speziell für die Ausbildung 
ihrer Kinder durch die Ausbildungsfreibeträge. Die 
Bundesregierung wird zu Beginn der zweiten Hälfte 
der Legislaturpe riode unter Berücksichtigung der fi-
nanzwirtschaftlichen Gesamtsituation von Bund und 
Ländern und des Ergebnisses der weiteren Meinungs-
bildung prüfen, ob sie die Realisierung eines Modells 
vorschlagen kann, das der Entlastung der Familien im 
mittleren Einkommensbereich bei der Ausbildungsfi-
nanzierung dient. 
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X. Zusammenfassung 

Der Untersuchungsauftrag und die einzelnen Ergeb-
nisse des Berichts lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

1. Untersuchungsauftrag 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Entschließung 
vom 15. Mai 1986 darauf hingewiesen, daß die Fami-
lien im mittleren Einkommensbereich mit Kindern in 
Ausbildung, die nicht nach dem BAföG gefördert wer-
den oder nur geringe Teilförderungsbeträge erhalten, 
wirtschaftlich entlastet werden müssen. Er hat die 
Bundesregierung aufgefordert, die wirtschaftliche Si-
tuation dieser Familien gründlich zu analysieren, 
Möglichkeiten zu ihrer Entlastung zu prüfen und zu 
entwickeln und hierzu einen konkreten Lösungsvor-
schlag vorzulegen. 

2. Analyse 

Die Analyse der wirtschaftlichen Situation von Fami-
lien im mittleren Einkommensbereich mit Kindern in 
Ausbildung macht deutlich, daß diese Familien, ins-
besondere wenn sich mehrere Kinder gleichzeitig in 
der Ausbildung befinden oder wenn sie mit ihrem Ein-
kommen knapp über bestehenden Einkommensgren-
zen im Sozialbereich liegen, im Vergleich zu Kinder-
losen oft in erhebliche wirtschaftliche Schwierigkei-
ten geraten, wenn sie die gesetzlichen Unterhalts-
pflichten erfüllen. Staatliche Transferleistungen er-
halten sie nur in ganz geringem Maße. Sie müssen 
erhebliche Abstriche an ihrem Lebensstandard hin-
nehmen, um ihren Kindern eine begabungsgerechte 
Ausbildung finanzieren zu können. Dies kann zu er-
heblichen Spannungen in den Familien führen und 
sich leistungsfeindlich auswirken. Es führt in diesem 
Einkommensbereich zu einem schwer hinnehmbaren 
Gefälle des Lebensstandards zwischen Eltern, die 
Kinder haben und ausbilden lassen, und kinderlosen 
Ehepaaren und Alleinstehenden. 

3. Altersgrenzen und Unterhaltsrecht 

Im Zusammenhang mit der Analyse der wirtschaftli-
chen Situation von Familien im mittleren Einkom-
mensbereich mit Kindern in Ausbildung hat die Bun-
desregierung die unterschiedlichen Altersgrenzen in 
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einerseits und 
die grundsätzlich unbeschränkte Dauer der Verpflich-
tung nach dem Bürgerlichen Unterhaltsrecht anderer-
seits dargestellt und bewertet. Eine Harmonisierung 
der unterschiedlichen Altersgrenzen in öffentlich

-

rechtlichen Bestimmungen wird nicht empfohlen; sie 
kann derzeit aus finanzwirtschaftlichen Gründen 
nicht verwirklicht werden. Im Unterschied zum typi

-

sierenden öffentlichen Recht stellt das Unterhaltsrecht 
nicht auf feste Altersgrenzen ab, sondern jeweils im 
Einzelfall auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit der 
verpflichteten Eltern und den tatsächlichen Bedarf der 
auszubildenden Kinder. Die Gründe, die für die dar-
gestellten Altersgrenzen im öffentlichen Recht spre-
chen, können deshalb nicht auf das Unterhaltsrecht 
übertragen werden. 

4. Bundeskindergeldgesetz 

Änderungen beim Bundeskindergeldgesetz etwa 
durch eine Anhebung der Kindergeldsätze oder Auf-
hebung oder Verschiebung der Einkommensgrenzen 
und Sockelbeträge würden zu einer Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation von Familien im mittleren 
Einkommensbereich mit Kindern in Ausbildung füh-
ren. Der für den Ausbildungsunterhalt erforderliche 
Gesamtbetrag kann dadurch jedoch nicht verfügbar 
gemacht werden. Eine umfassende Lösung der Aus-
bildungsfinanzierung im mittleren Einkommensbe-
reich ist durch Veränderungen beim Kindergeld nicht 
zu erreichen. 

5. Bundesausbildungsförderungsgesetz 

Im BAföG kann das Problem der Ausbildungsfinan-
zierung im mittleren Einkommensbereich nur da-
durch umfassend gelöst werden, daß die absoluten 
Freibeträge erheblich angehoben werden. Die mit ei-
ner solchen Anhebung verbundene Ausweitung der 
Vollförderung in dichtbesetzte Einkommensbereiche 
ist jedoch nicht finanzierbar. Es ist zudem ordnungs-
politisch problematisch, in den hier untersuchten Ein-
kommensschichten ein wirtschaftliches Problem 
durch eine Ausweitung von Sozialleistungen zu behe-
ben. Aus diesen Gründen scheidet auch die Einfüh-
rung einer neuen direkten Transferleistung zur Er-
leichterung der Ausbildungsfinanzierung für Fami-
lien im mittleren Einkommensbereich aus. 

6. Steuerliche Kinder- und 
Ausbildungsfreibeträge 

Eine Anhebung der Kinder- und Ausbildungsfreibe-
träge im Einkommensteuerrecht ist prinzipiell geeig-
net, die wirtschaftliche Situation von Familien mit Kin-
dern in Ausbildung gegenüber Kinderlosen zu ver-
bessern. Das Steuerrecht ist jedoch von seiner Zielset-
zung her nicht auf Entlastung des Einkommensbezie-
hers von Ausbildungsaufwendungen gerichtet. Eine 
Lösung des Problems der Ausbildungsfinanzierung im 
mittleren Einkommensbereich ist daher durch Verän-
derungen im Steuerrecht nicht zu erreichen. Soweit 
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eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von 
Familien mit Kindern in Ausbildung durch das Steu-
errecht in dieser Legislaturperiode möglich ist, hat die 
Bundesregierung entsprechende Maßnahmen bereits 
vorgesehen. 

7. Neue Finanzierungsmodelle im 
Bildungsbereich 

— Die im Bericht dargestellten und untersuchten Fi-
nanzierungsmodelle zur Unterstützung der eige-
nen Vorsorge, das Modell der Ansparförderung 
und das von Professor Dr. Zink entwickelte Modell 
des kollektiven Bildungssparens, sind prinzipiell 
zur Lösung des Problems der Ausbildungsfinanzie-
rung im mittleren Einkommensbereich geeignet, 
das Modell des kollektiven Bildungssparens je-
doch nur unter Zugrundelegung von Annahmen, 
die die Bundesregierung nicht für realisierbar hält. 
Beide Modelle setzen zudem eine hohe Ansparfä-
higkeit voraus und können nicht kurzfristig reali-
siert werden. 

Beide Modelle erfordern darüber hinaus eine er-
hebliche finanzielle Beteiligung des Staates und 
stehen damit in Widerspruch zu dem von der Bun-
desregierung angestrebten Ziel des Subventions-
abbaus. Beim Modell des kollektiven Bildungsspa-
rens kann ohne solche Anreize die zur Realisie-
rung dieses Modells zwingend erforderliche Nach-
frage und Liquidität nicht sichergestellt werden. 
Dieses Modell begegnet auch insoweit erhebli-
chen wirtschafts- und ordnungspolitischen Beden-
ken. Beide Modelle werden deshalb nicht als ge-
eignete Entlastungsinstrumente befürwortet. 

— Das im Bericht dargestellte und untersuchte Mo-
dell zur Erleichterung der Kreditaufnahme, das 
von Professor Dr. Oberhauser entwickelte Modell 
eines Ausbildungsdarlehens, ist ebenfalls zur Pro-
blemlösung prinzipiell geeignet. Es handelt sich 
um ein Finanzierungsmodell mit einer staatlichen 
Beteiligung. Es ist weitgehend kostenneutral und 
vom Grundsatz her ein funktionsfähiges, ohne 
große Schwierigkeiten vollziehbares Entlastungs-
modell. Die wirtschaftliche Belastung der Eltern 
wird zeitlich entzerrt. Die mit dem Modell ange-
strebte Verlagerung der Ausbildungskosten von 
den zum vollen Ausbildungsunterhalt verpflichte

-

ten Eltern auf den Auszubildenden erweist sich im 
Hinblick auf das geltende Unterhaltsrecht jedoch 
als problematisch. 

— Das Finanzierungsinstrument „Bildungskredit" 
enthält zahlreiche Elemente des von Professor 
Dr. Oberhauser entwickelten Ausbildungsdarle-
hens. Der Bildungskredit ist im wesentlichen wie 
folgt ausgestaltet: 

— Gemeinsamer Antrag von Eltern und Auszubil-
denden auf Abschluß des Bildungskreditvertra-
ges und Übernahme einer wechselseitigen 
Ausfallhaftung. 

— Grundsätzliche 	Rückzahlungsverpflichtung 
der Eltern nach Beendigung der Ausbildung; 
zusätzliche Wahlmöglichkeit bei Vertrags-
schluß, daß — abweichend von dem vorbe-
schriebenen Grundsatz — die Eltern und der 
Auszubildende den aufgenommenen Bildungs-
kredit nach Beendigung der Ausbildung je-
weils zur Hälfte zurückzahlen (ggf. mit einer 
Familienkomponente) . 

— Eine Zinsobergrenze für den Kreditnehmer und 
Übernahme der sie überschreitenden Zinsko-
sten durch die öffentliche Hand. 

— Organisatorische Abwicklung des Kreditver-
fahrens durch ein zentrales staatliches Kreditin-
stitut und die Amter für Ausbildungsförde-
rung. 

— Übernahme der Verwaltungs- und ggf. Ausf all

-

kosten durch die öffentliche Hand. 

Dieses Finanzierungsinstrument stärkt den Zu-
sammenhalt der Familien, weil Eltern und Kinder 
auf gemeinsames und einverständliches Handeln 
bei der Planung der Ausbildung und ihrer Finan-
zierung verwiesen werden. Es begründet damit 
gleichsam eine Finanzierungsgemeinschaft, die 
insbesondere im Hinblick auf die spätere Rückzah-
lungsverpflichtung und Ausfallhaftung von großer 
Bedeutung ist. 

8. Die Bundesregierung wird zu Beginn der zweiten 
Hälfte der Legislaturperiode unter Berücksichti-
gung der finanzwirtschaftlichen Gesamtsituation 
von Bund und Ländern und dem Ergebnis der wei-
teren Meinungsbildung prüfen, ob sie die Realisie-
rung eines Modells vorschlagen kann, das der Ent-
lastung der Familien im mittleren Einkommensbe-
reich bei der Ausbildungsfinanzierung dient. 
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XI. Anlagen 

Tabelle 1 

Einkommen und verfügbares Mehreinkommen der Familie aufgrund 
der kinderbezogenen Maßnahmen 

Vergleichstyp: 	 Angaben in DM monatlich 
Ehepaar ohne Kinder 

Einkommen Verfügbares Mehreinkommen der Familie 
aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Brutto

-

lohn 
Sozial

-

abgaben 

Ein

-

kommen- 
und 

Kirchen

-

steuer 

Direkte 
Ent

-

lastungen 

Verfüg

-

bares 
Familien- 

ein

-

kommen 

Verblei

-

bendes 
Eltern

-

einkom

-

men * ) 

Kinder

-

frei

-

betrag 

Aus

-

bildungs- 
frei

-

betrag  

Kinder

-

geld BAföG insgesamt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 177 0 0 823 823 0 0 0 0 0 
1 200 213 0 0 987 987 0 0 0 0 0 
1 400 248 32 0 1 120 1 120 0 0 0 0 0 
1 600 284 69 0 1 247 1 247 0 0 0 0 0 
1 800 319 106 0 1 375 1 375 0 0 0 0 0 
2 000 355 142 0 1 503 1 503 0 0 0 0 0 
2 200 390 179 0 1 631 1 631 0 0 0 0 0 
2 400 426 216 0 1 758 1 758 0 0 0 0 0 
2 600 461 252 0 1 887 1 887 0 0 0 0 0 
2 800 497 289 0 2 014 2 014 0 0 0 0 0 
3 000 532 328 0 2 140 2 140 0 0 0 0 0 
3 200 568 371 0 2 261 2 261 0 0 0 0 0 
3 400 603 416 0 2 381 2 381 0 0 0 0 0 
3 600 639 460 0 2 501 2 501 0 0 0 0 0 
3 800 674 503 0 2 623 2 632 0 0 0 0 0 
4 000 710 548 0 2 742 2 742 0 0 0 0 0 
4 200 745 593 0 2 862 2 862 0 0 0 0 0 
4 400 773 645 0 2 982 2 982 0 0 0 0 0 
4 600 796 703 0 3 101 3 101 0 0 0 0 0 
4800 819 764 0 3217 3217 0 0 0 0 0 
5 000 842 831 0 3 327 3 327 0 0 0 0 0 
5 200 865 897 0 3 438 3 438 0 0 0 0 0 
5 400 888 963 0 3 549 3 549 0 0 0 0 0 
5 600 911 1 029 0 3 660 3 660 0 0 0 0 0 
5 800 923 1 096 0 3 '781 3 781 0 0 0 0 0 
6 000 923 1 166 0 3 911 3 911 0 0 0 0 0 
7 000 923 1 541 0 4 536 4 536 0 0 0 0 0 
8 000 923 1 953 0 5 124 5 124 0 0 0 0 0 
9 000 923 2 395 0 5 682 5 682 0 0 0 0 0 

10 000 923 2 863 0 6 214 6 214 0 0 0 0 0 
11 000 923 3 346 0 6 731 6 731 0 0 0 0 0 
12 000 923 3 857 0 7 220 7 220 0 0 0 0 0 

* ) nach Abzug eines fiktiven Unterhaltsbetrages von 710 DM für einen auswärts untergebrachten Studenten und 525 DM für einen 
bei den Eltern wohnenden Schüler 



Drucksache 11/610 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Tabelle 2 

Einkommen und verfügbares Mehreinkommen der Familie aufgrund 

Familientyp 1: 
	 der kinderbezogenen Maßnahmen 

ein Student auswärts 
	

Angaben in DM monatlich 

Einkommen 
Verfügbares Mehreinkommen der Familie 

aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Brutto

-

lohn 
Sozial

-

abgaben 

Ein

-

kommen- 
und 

Kirchen

-

steuer 

Direkte 
Ent

-

lastungen 

Verfüg

-

bares 
Familien

-

ein

-

kommen 

Verblei

-

bendes 
Eltern

-

einkom

-

men * ) 

Kinder

-

frei

-

betrag 

Aus

-

bildungs- 
frei

-

betrag 

Kinder

-

geld BAföG insgesamt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 177 0 806 1 629 919 0 0 96 710 806 
1200 213 0 806 1 793 1 083 0 0 96 710 806 
1 400 248 0 806 1958 1 248 0 30 96 710 836 
1 600 284 0 796 2 112 1 402 8 57 86 710 861 
1 800 319 0 763 2 244 1 534 42 60 53 710 865 

2 000 355 30 760 2 375 1 665 48 60 50 710 868 
2 200 390 65 760 2 505 1 795 50 60 50 710 870 
2 400 426 101 760 2 633 1 923 50 60 50 710 870 
2 600 461 138 754 2 755 2 045 50 60 50 704 864 
2 800 497 174 679 2 808 2 098 50 60 50 629 789 

3 000 532 213 604 2 859 2 149 50 60 50 554 714 
3 200 568 259 530 2 903 2 193 50 58 50 480 638 
3 400 603 302 458 2 953 2 243 50 60 50 408 568 
3 600 639 345 388 3 004 2 294 50 60 50 338 498 
3 800 674 390 309 3 045 2 335 50 58 50 259 417 

4 000 710 433 230 3 087 2 377 50 60 50 180 340 
4 200 745 477 149 3 127 2 417 50 62 50 99 261 
4 400 773 526 50 3 151 2 441 51 66 50 0 167 
4 600 796 579 50 3 275 2 565 54 68 50 0 172 
4 800 819 634 50 3 397 2 687 57 71 50 0 178 

5 000 842 694 50 3 514 2 804 58 75 50 0 183 
5 200 865 754 50 3 631 2 921 61 78 50 0 189 
5 400 888 815 50 3 747 3 037 66 81 50 0 197 
5 600 911 875 50 3 864 3 154 68 84 50 0 202 
5 800 923 938 50 3 989 3 279 71 86 50 0 207 

6 000 923 1 002 50 4 125 3 415 73 89 50 0 212 

7 000 923 1 356 50 4 771 4 061 80 101 50 0 231 

8 000 923 1 754 50 5 373 4 663 88 110 50 0 248 

9 000 923 2 183 50 5 944 5 234 94 118 50 0 262 

10 000 923 2 640 50 6 487 5 777 100 119 50 0 269 

11 000 923 3 114 50 7 013 6 303 104 128 50 0 282 

12 000 923 3 620 50 7 507 6 797 107 127 50 0 284 

* ) nach Abzug eines fiktiven Unterhaltsbetrages von 710 DM für einen auswärts untergebrachten Studenten und 525 DM für einen 
bei den Eltern wohnenden Schüler 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/610 

Tabelle 3 

Einkommen und verfügbares Mehreinkommen der Familie aufgrund 
der kinderbezogenen Maßnahmen 

Familientyp 2: 	 Angaben in DM monatlich 
ein Schüler zu Hause, ein Student auswärts 

Einkommen 
Verfügbares Mehreinkommen der Familie 

aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Brutto

-

lohn 
Sozial

-

abgaben 

Ein

-

kommen- 
und 

Kirchen

-

steuer 

Direkte 
Ent

-

lastungen 

Verfüg

-

bares 
Familien

-

ein

-

kommen 

Verblei

-

bendes 
Eltern

-

einkom

-

men *) 

Kinder

-

frei

-

betrag 

Aus

-

bilungs

-

frei- 
betrag 

Kinder

-

geld BAföG insgesamt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 177 0 951 1 774 539 0 0 241 710 951 
1200 213 0 951 1938 703 0 0 241 710 951 
1 400 248 0 951 2 103 868 0 30 241 710 981 
1 600 284 0 942 2 258 1 023 8 56 232 710 1 006 
1 800 319 0 908 2 389 1 154 42 56 198 710 1 006 

2 000 355 0 874 2 519 1 284 75 58 164 710 1 007 
2 200 390 18 860 2 652 1 417 92 60 150 710 1 012 
2 400 426 51 860 2 73 1 548 95 60 150 710 1 015 
2 600 461 85 860 2 914 1 679 98 60 150 710 1 018 
2 800 497 120 860 3 043 1 808 99 60 150 710 1 019 

3 000 532 159 860 3 169 1 934 99 60 150 710 1 019 
3 200 568 205 860 3 287 2 052 99 58 150 710 1 017 
3 400 603 248 813 3 362 2 127 99 60 150 663 972 
3 600 639 291 753 3 423 2 188 99 60 150 603 912 
3 800 674 336 694 3 484 2 249 99 58 150 544 851 

4 000 710 379 635 3 546 2 311 99 60 150 485 794 
4 200 745 422 575 3 608 2 373 99 62 150 425 736 
4 400 773 472 514 3 669 2 434 100 66 150 364 680 
4 600 796 524 444 3 74 2 489 105 68 150 294 617 
4 800 819 577 377 3 71 2 546 109 71 150 227 557 

5 000 842 632 311 3 837 2 602 115 78 150 161 504 
5 200 865 692 247 3 890 2 655 121 78 150 97 446 
5 400 888 750 183 3 945 2 70 127 81 150 33 391 
5 600 911 807 150 4 032 2 797 132 84 150 0 366 
5 800 923 871 120 4 126 2 891 134 86 120 0 340 

6 000 923 933 120 4 264 3 029 138 89 120 0 347 

7 000 923 1 277 120 4 920 3 685 158 101 120 0 379 

8 000 923 1 663 120 5 534 4 299 175 110 120 0 405 

9 000 923 2 085 120 6 112 4 877 188 118 120 0 426 

10 000 923 2 537 120 6 660 5 425 198 124 120 0 442 

11 000 923 3 012 120 7 185 5 950 207 123 120 0 450 

12 000 923 3 514 120 7 683 6 448 208 132 120 0 460 

* ) nach Abzug eines fiktiven Unterhaltsbetrages von 710 DM für einen auswärts untergebrachten Studenten und 525 DM für einen 
bei den Eltern wohnenden Schüler 
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Tabelle 4 

Einkommen und verfügbares Mehreinkommen der Familie aufgrund 
der kinderbezogenen Maßnahmen 

Familientyp 3: 	 Angaben in DM monatlich 

ein Schüler zu Hause, zwei Studenten auswärts 

Einkommen 
Verfügbares Mehreinkommen der Familie 

aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Brutto

-

lohn 
Sozial

-

abgaben 

Ein

-

kommen- 
und 

Direkte 
Ent- 

Verfüg

-

bares 
Familien- 

Verblei

-

bendes 
Eltern- 

Kinder

-

frei- 

Aus

-

bildungs

-

frei- 

Kinder

-

geld BAföG insgesamt 
Kirchen- lastungen ein- einkom- betrag e 

i 
betrag 

Steuer kommen men * ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 177 0 1 927 2 750 805 0 0 507 1 420 1 927 
1 200 213 0 1 927 2 914 969 0 0 507 1 420 , 1 927 
1 400 248 0 1 927 3 079 1 134 0 30 507 1 420 1 957 
1 600 284 0 1 927 3 243 1 298 0 63 507 1 420 1 990 
1 800 319 0 1 927 3 408 1 463 0 97 507 1 420 2 024 

2 000 355 0 1 905 3 550 1 605 20 111 485 1 420 2 036 
2 200 390 0 1 871 3 681 1 736 53 112 451 1 420 2 036 
2 400 426 0 1 837 3 811 1 866 89 113 417 1 420 2 039 
2 600 461 0 1 804 3 943 1 998 123 116 384 1 420 2 043 
2 800 497 20 1 790 4 073 2 128 137 119 370 1 420 2 046 

3 000, 532 53 1 772 4 187 2 242 140 121 370 1 402 2 033 
3 400 603 135 1 666 4 328 2 383 148 121 370 1 296 1 935 
3 800 674 222 1 562 4 466 2 521 149 119 370 1 192 1 830 
4 200 745 310 1 454 4 599 2 654 149 121 370 1 084 1 724 
4 600 796 409 1 336 4 731 2 786 150 136 370 966 1 622 

5 000 842 513 1 222 4 867 2 922 162 146 370 852 1 530 
5 400 888 620 1 110 5 002 3 057 177 159 370 740 1 446 
5 800 923 729 990 5 138 3 193 190 170 370 620 1 350 
6 200 923 846 846 5 277 3 332 205 180 370 476 1 231 
6 600 923 971 688 5 394 3 449 218 190 370 318 1 096 

7 000 923 1 106 420 5 391 3 446 231 195 270 150 846 
7 400 923 1 248 260 5 489 3 544 238 207 260 0 705 
7 800 923 1 398 260 5 739 3 794 249 215 260 0 724 

8 000 923 1 475 260 5 862 3 917 254 218 260 0 732 

9 000 923 1 882 260 6 455 4 510 275 234 260 0 769 

10 000 923 2 321 260 7 016 5 071 292 241 260 0 793 

11 000 923 2 785 260 7 552 5 607 306 251 260 0 817 

12 000 923 3 275 260 8 062 6 117 316 258 260 0 834 

* ) nach Abzug eines fiktiven Unterhaltsbetrages von 710 DM für einen auswärts untergebrachten Studenten und 525 DM für einen 
bei den Eltern wohnenden Schüler 
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Tabelle 5 

Einkommen und verfügbares Mehreinkommen der Familie aufgrund 
der kinderbezogenen Maßnahmen 

Familientyp 4: 	 Angaben in DM monatlich 
zwei Schüler zu Hause, zwei Studenten auswärts 

Einkommen 
Verfügbares Mehreinkommen der Familie 

aufgrund der kinderbezogenen Maßnahmen 

Brutto- Sozial- 

Ein

-

kommen- Direkte 
Verfüg

-

bares 
Verblei

-

bendes Kinder- Aus

-

bildungs- Kinder- 
lohn abgaben und Ent- Familien- Eltern- frei- 

frei- 
 geld BAföG insgesamt 

Kirchen

-

steuer 
lastungen ein- 

kommen 
einkom- 
men ' ) 

betrag betrag  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 177 0 2 212 3 035 565 0 0 792 1 420 2 212 
1 200 213 0 2 212 3 199 729 0 0 792 1 420 2 212 
1 400 248 0 2 212 3 364 894 0 30 792 1 420 2 242 
1 600 284 0 2 212 3 528 1 058 0 63 792 1 420 2 275 
1 800 319 0 2 212 3 693 1 223 0 97 792 1 420 2 309 

2 000 355 0 2 190 3 835 1 365 20 111 770 1 420 2 321 
2 200 390 0 2 157 3 967 1 497 53 111 737 1 420 2 321 
2 400 426 0 2 123 4 097 1 627 89 109 703 1 420 2 321 
2 600 461 0 2 089 4 228 1 758 123 112 669 1 420 2 324 
2 800 497 0 2 056 4 359 1 889 156 115 636 1 420 2 327 

3 000 532 8 2 030 4 490 2 020 182 120 610 1 420 2 332 
3 400 603 89 2 022 4 730 2 260 189 121 610 1 412 2 332 
3 800 674 170 1 940 4 896 2 426 196 119 610 1 330 2 255 
4 200 745 256 1 860 5 059 2 589 199 121 610 1 250 2 180 
4 600 796 355 1 774 5 223 2 753 199 136 610 1 164 2 109 

5 000 842 459 1 678 5 377 2 907 211 148 610 1 068 2 037 
5 400 888 561 1 588 5 539 3 069 231 159 610 978 1 978 
5 800 923 665 1 500 5 712 3 242 250 170 610 890 1 920 
6 200 923 779 1 388 5 886 3 416 267 180 610 778 1 835 
6 600 923 900 1 254 6 031 3 561 285 190 610 644 1 729 

7 000 923 1 030 1 124 6 171 3 701 302 199 610 514 1 625 
7 400 923 1 168 970 6 279 3 809 318 207 610 360 1 495 
7 800 923 1 314 804 6 367 3 897 332 211 610 194 1 347 

8 000 923 1 390 662 6 349 3 879 339 214 550 112 1 215 

9 000 923 1 788 400 6 689 4 219 368 229 400 0 997 

10 000 923 2 221 400 7 256 4 786 392 241 400 0 1 033 

11 000 923 2 681 400 7 796 5 326 406 251 400 0 1 057 

12 000 923 3 171 400 8 306 5 836 420 258 400 0 1 078 

* ) nach Abzug eines fiktiven Unterhaltsbetrages von 710 DM für einen auswärts untergebrachten Studenten und 525 DM für einen 
bei den Eltern wohnenden Schüler 
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Finanzaufwand (Modell Bildungskredit) 

A. Zinskosten 

1. Vorüberlegungen 

Zinskosten für den Staat ergeben sich aus der Zins-
begrenzung. Diese Kosten entstehen nur in den Jah-
ren, in denen das durchschnittliche Kapitalmarktzins-
niveau über der Zinsbegrenzung liegt. Im voraus läßt 
sich nur schätzen, wann und in welcher Höhe der 
Staat dadurch belastet wird. Da keine Anhaltspunkte 
für eine untypische Entwicklung des Kapitalmarkt-
zinsniveaus vorliegen, empfiehlt sich eine Orientie-
rung an Vergangenheitsdaten. 

Diese Entwicklung ist seit Beginn der 70er Jahre 
durch Schwankungen mit großer Streubreite gekenn-
zeichnet. Kapitalmarkthochs in den Jahren 1974 und 
1981 mit Zinssätzen von jahresdurchschnittlich 
10,6 v. H. standen Kapitalmarkttiefs in den Jahren 
1978 und 1986 mit Zinssätzen um 5,5 v. H. gegenüber. 
Der gleitende 10-Jahres-Durchschnitt bewegte sich 
1974 bis 1986 um 8 v. H. 

Der Kostenberechnung wurde die tatsächliche Zins-
entwicklung seit dem Jahre 1974 zugrunde gelegt, so 
daß die Schwankungen des Kapitalmarktzinssatzes 
voll in die Berechnung eingegangen sind. 

Weiter basiert die Kostenberechnung auf folgenden 
Annahmen: 

— Der durchschnittliche monatliche Kreditbetrag 
wird mit 350 DM angenommen. 

Einige Darlehensnehmer werden den vollen Kre-
ditbetrag ausschöpfen. Ein größerer Teil wird das 
jedoch nicht tun. Wegen der Verzinslichkeit des 
Darlehens wird er vielmehr daran interessiert sein, 
auch auf andere Finanzierungsquellen zurückzu-
greifen. Der Betrag von 350 DM ist damit als reali-
stische Durchschnittsgröße für die Kostenberech-
nungen anzusehen. 

— Die Dauer der Darlehensaufnahme beträgt 48 Mo-
nate (s. VIII.2.2.1). 

Der monatliche Rückzahlungsbetrag wird mit 
250 DM angenommen. 

Die Erhöhung des Rückzahlungsbetrages um 
50 DM gegenüber dem Eigenanteil in der Rück-
zahlungsphase von 200 DM dient der Begrenzung 
der Rückzahlungsdauer. 

— Als Nachfrager von Bildungsdarlehen kommen in 
der Normalphase etwa 300 000 Auszubildende in 
Frage. Darin sind auch die Auszubildenden aus 
den Berufsfach- und Fachschulen enthalten. Da 
diese Auszubildenden zum ganz überwiegenden 

Teil bei ihren Eltern wohnen und daher als poten-
tielle Nachfrager wenig in Erscheinung treten wer-
den, können sie in der folgenden Schätzung ver-
nachlässigt werden. 

Die Schätzung kann auf zwei Weisen durchgeführt 
werden: Von der Gesamtzahl der deutschen Stu-
dierenden (1985: rd. 1 264 000) werden zunächst 
diejenigen abgezogen, die nur formal bzw. bereits 
für eine erheblich über der Regelstudienzeit lie-
genden Dauer an einer Hochschule eingeschrie-
ben sind, weil nicht damit zu rechnen ist, daß sich 
ihre Eltern für sie zusätzlich verschulden werden. 
Um zu einer realistischen Größenordnung für die 
Inanspruchnahme des verzinslichen Bildungskre-
dits zu kommen, kann hier von der Zahl der Stu-
dierenden ausgegangen werden, die aufgrund ih-
res Ausbildungsweges und der Länge ihres Studi-
ums nach dem BAföG „dem Grunde nach" förde-
rungsberechtigt sind, die jedoch aufgrund der je-
weils maßgeblichen individuellen Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse nicht nach dem 
BAföG gefördert werden (1985: rd. 600 000). In 
dieser Basisgröße sind die Eltern erfaßt, die nach 
dem Bürgerlichen Unterhaltsrecht verpflichtet und 
grundsätzlich in der Lage sind, ihren Kindern das 
Studium zu finanzieren. Wird ferner berücksich-
tigt, daß der Bildungskredit marktnah verzinst 
werden muß, ist davon auszugehen, daß sich nur 
die Hälfte der Auszubildenden und ihrer Eltern für 
ihn entscheidet, wenn sie zwischen einer zeitwei-
ligen Einschränkung ihres Lebensstandards und 
einer Verschuldung — mit der Gefahr der Inan-
spruchnahme des Auszubildenden —, deren La-
sten nicht selten bis in das Rentenalter hinein ab-
zutragen sind, wählen können. Am Ende der An-
laufphase ist danach mit einer Inanspruchnahme 
durch maximal 300 000 1 ) Auszubildende zu rech-
nen. 

Von den etwa 900 000 Studierenden, für die über-
haupt eine Finanzierung ihres Studiums durch 
Staat oder Eltern in Betracht kommt, würden ein 
Drittel nach BAföG gefördert, ein Drittel den Bil-
dungskredit in Anspruch nehmen und ein Drittel 
aus aktuell verfügbarem Familieneinkommen fi-
nanziert werden. 

— Die Zinsfestsetzung erfolgt im nachhinein am Ende 
jedes Jahres über die gesamte Laufzeit hinweg 
(s. IX. 1.6). 

1 ) Wegen der prognostizierten sinkenden Studentenzahlen ist 
davon auszugehen, daß diese Zahl im Zeitablauf nach unten 
zu korrigieren ist. Sie ist somit als eine Obergrenze der Inan-
spruchnahme anzusehen (vgl. Grund- und Strukturdaten 
BMBW, Ausgabe 1986/87). 
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2. Kostenberechnung 

Entsprechend den getroffenen Annahmen ergibt sich 
für das Einzeldarlehen in Höhe von 16 800 DM unter 
Berücksichtigung einer Zinsbegrenzung auf 6 v. H. 
oder 7 v. H. folgende Kostenberechnung: 

6 v. H. 3 v. H. 

Rückzahlungsbetrag für 
den Darlehensnehmer 24 000 DM 25 250 DM 

Zinskosten des Staates 
bei einer Zinsgarantie für 
den Darlehensnehmer bei 
6 v. H. bzw. 7 v. H. 2 580 DM 1 550 DM 

Laufzeit des Darlehens 12 Jahre 12 Jahre, 
5 Monate 

Bei den ermittelten Zinssubventionen handelt es sich 
jeweils um den über die gesamte Darlehenslaufzeit 
aufsummierten Betrag. 

Zur Feststellung der Gesamtbelastung der öffentli-
chen Hand durch eine Zinsbegrenzung ist zwischen 
der Anlaufphase und der Normalphase, in der das 
Modell voll läuft, zu differenzieren. In der Anlauf-
phase ist der Finanzaufwand niedriger als in der Nor-
malphase, da der Darlehensbestand der Einzeldar-
lehen von niedrigem Niveau aus langsam steigt und 
die Nachfrage nach Krediten erst nach angenomme-
nen fünf Jahren den zugrunde gelegten Wert von 
300 000 Studenten erreicht. Es wird davon ausgegan-
gen, daß sich die Zunahme der Inanspruchnahme in-
nerhalb dieser fünf Jahre in gleichmäßigen Schritten 
vollzieht. 

Ferner ist zwischen Jahren mit einem durchschnittli

-

chen Kapitalmarktzins von mehr als 6 v. H. bzw. 
7 v. H. und solchen mit darunterliegenden Zinssätzen 
zu unterscheiden. In der Zeit von 1974 bis 1986 lag  der 
Kapitalmarktzins nur in einem Jahr durchschnittlich 
unter 6 v. H. und in vier Jahren durchschnittlich unter 
'7 v. H. 

In der Anlaufphase ergibt sich bei einer Durch-
schnittsbetrachtung der in Tabelle 1 dargestellte Ko-
stenverlauf. Dabei wird im folgenden unterstellt, daß 
das Modell 1990 anläuft. 

Tabelle 1 

Durchschnittliche Belastung des Staates 
in der Anlaufphase *) 

— in Mio. DM — 

Jahr: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

6 v. H. 

7 v. H. 

2 

1 

9 

4 

21 

9 

38 

17 

59 

26 

64 

29 

67 

30 

68 

31 

*) auf Basis des durchschnittlichen Zinssatzes der vergangenen 
10 Jahre 

In der Normalphase, die nach ca. acht Jahren beginnt, 
beläuft sich der jährliche finanzielle Aufwand des 
Staates bei einer Zinsbegrenzung auf 6 v. H. auf 
durchschnittlich ca. 62 Mio. DM und bei einer Zins-
begrenzung auf 7 v. H. auf durchschnittlich ca. 
37 Mio. DM. In Jahren mit Zinssätzen unterhalb der 
Zinsobergrenze reduziert sich die Belastung der öf-
fentlichen Hand auf die Verwaltungs- und — gegebe-
nenfalls — Ausfallkosten, die unter B und C darge-
stellt werden. In Tabelle 2 wird am Beispiel der An-
laufphase dieser Zusammenhang verdeutlicht: 

Tabelle 2 

Durchschnittliche Belastung des Staates 
in der Anlaufphase * ) 

— in Mio. DM — 

Jahr: 1. 2. 3. 	4. 5. 	6. 7. 8. 

6 v. H. 

7 v. H. 

2 

4 

16 

11 

30 	34 

18 	— 

— 	41 

— 	19 

52 

28 

69 

43 

*) auf Basis der Zinssätze seit 1974 

B. Verwaltungskosten 

Verwaltungskosten fallen sowohl bei dem ausführen-
den zentralen staatlichen Kreditinstitut als auch bei 
den in das Verfahren miteinbezogenen Ämtern für 
Ausbildungsförderung an. Relevantes Kriterium für 
die Höhe der Verwaltungskosten ist die Zahl und der 
Zeitaufwand für die Bearbeitung der Anträge. 

Grundlage für eine Quantifizierung der Verwaltungs-
kosten sind die Bearbeitungsschritte, wie sie üblicher-
weise bei einer Kreditvergabe durch ein Kreditinstitut 
anfallen. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um 
folgende Tätigkeiten: 

— Beratung 

— Kreditantrag (schriftlich auf Formblatt) 

— Kreditbewilligung einschließlich der Prüfung der 
Kreditwürdigkeit 

— Darlehensauszahlung und -einzug 

— Darlehensverwaltung 

Zunächst werden die Verwaltungskosten des zentra-
len staatlichen Kreditinstituts betrachtet. 

Die Aufgaben des zentralen staatlichen Kreditinstituts 
beschränken sich auf die Vorgänge der Kreditbewilli-
gung einschließlich der Prüfung der Kreditwürdig-
keit, Darlehensauszahlung, Darlehensverwaltung 
und Darlehenseinzug sowie eine zentrale Registrie-
rung der Darlehensnehmer. Die Kosten hierfür belau-
fen sich auf jährlich rd. 0,3 v. H. des jeweils aufgelau-
fenen Gesamtkreditbetrages (ohne Kosten der Kredit-
würdigkeitsprüfung). Diesen Wert hat die Deutsche 
Ausgleichsbank genannt. 
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Im folgenden werden die Verwaltungskosten der Am

-

ter für Ausbildungsförderung betrachtet. 

Diesen kommt die Aufgabe zu, den Antragsteller zu 
beraten und den Kreditantrag entgegenzunehmen. 
Zu prüfen ist, ob eine Ausbildungsstätte besucht wird, 
die zu einer Inanspruchnahme von Bildungskrediten 
berechtigt. Der Schwerpunkt der Kosten liegt bei der 
Beratung. Die Personalkosten und der erforderliche 
Sachaufwand lassen sich auf jährlich etwa 0,6 v. H. 
der jeweils neu aufgenommenen Darlehenssumme 
veranschlagen. Dieser Wert beruht auf den jährlich 
pro Antragsteller anfallenden durchschnittlichen Ko-
sten. 

Insgesamt belaufen sich somit die Verwaltungskosten 
für den Bund auf jährlich 0,3 v. H. des jeweils aufge-
laufenen Gesamtkreditbetrages. Im Zeitablauf unter-
liegt dieser Wert erfahrungsgemäß bei einer hohen 
Inanspruchnahme von Krediten der Mengendegres-
sion, so daß kein Anhaltspunkt dafür besteht, höhere 
Kosten anzunehmen. 

Auch bei den Verwaltungskosten ist zwischen der 
Anlaufphase und der Normalphase zu unterscheiden. 
In der Anlaufphase ergibt sich der in Tabelle 3 be-
schriebene Kostenverlauf: 

Tabelle 3 

Verwaltungskosten in der Anlauf phase 
— in Mio. DM — 

Jahr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2,5 5 7,5 10 12,5 12,5 12,5 12,5 

C. Ausfallkosten 

Um das Ausfallrisiko quantifizieren zu können, wer-
den im folgenden die Risikofaktoren genauer darge-
stellt. 

— Grundsätzlich wird bei Vertragsabschluß eine 
wechselseitige Ausfallhaftung von Eltern und Aus-
zubildenden vereinbart. Dies ist bei den nachfol-
genden Überlegungen zu berücksichtigen. 

— Das Bildungsmodell wendet sich an mittlere Ein-
kommensschichten und damit an einen wirtschaft-
lich stabilen Personenkreis. Erfahrungswerte zur 
Ermittlung des Ausfallrisikos aus dem Bürgschafts-
programm für Angehörige freier Berufe (vgl. die 

„Bürgschaften für Angehörige freier Berufe", 
Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft (Bun-
desanzeiger Nr. 62 vom 3. April 1970, Nr. 225 vom 
4. Dezember 1974, Nr. 99 vom 1. September 1978 
sowie Nr. 104 vom 8. Juni 1983), die unter 3 v. H. 
liegen, können auf das Modell des Bundeskredits 
nicht übertragen werden. In diesen Fällen kommt 
— anders als beim Bildungskredit — zu dem allge-
meinen Lebensrisiko ein nicht unbeträchtliches 
Geschäftsrisiko hinzu. Sie führen insgesamt zu 
größeren Ausfallbeträgen. 

— Der Bildungskredit ist so angelegt, daß die Eltern 
während der Rückzahlungsperiode grundsätzlich 
nicht höher belastet sind als während der Zeit der 
Kreditaufnahme (s. o. 1.3). Die monatlichen Rück-
zahlungsraten werden so niedrig festgesetzt, daß 
sie selbst aus einem durchschnittlichen Arbeitneh-
mereinkommen gezahlt werden können. 

— In dem Fall, daß die Eltern wegen geringen Ein-
kommens im Alter als Rückzahler ausfallen, muß 
der Auszubildende für die Verbindlichkeit ein-
stehen. Da er zu diesem Zeitpunkt im allgemeinen 
im Erwerbsleben steht, wird es ihm in aller Regel 
möglich sein, die Rückzahlung fortzusetzen. 

— Im Falle des Todes der Eltern ist das Ausfallrisiko 
durch die Rückgriffsmöglichkeit auf die Erbmasse 
gering. Reicht die Erbmasse zur Deckung der Ver-
bindlichkeiten nicht aus, trifft die Rückzahlungs-
verpflichtung den Auszubildenden. 

— Eine wesentliche Begrenzung der Ausfallkosten 
liegt schließlich auch da rin, daß Sozialtatbestände 
nicht vorgesehen sind. 

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich eine ins-
gesamt günstige Einschätzung des Ausfallrisikos. 

Zur quantitativen Schätzung des verbleibenden Aus-
fallrisikos wird auf einen Vergleichswert aus einem 
anderen Kreditbereich zurückgegriffen. So weisen 
Konsumentenkredite in vergleichbarer Höhe nach 
Auskunft des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes und der Kundenkreditbank einen Wert von 
1 v. H. pro Jahr auf. Unter Beachtung dieses Ver-
gleichswertes und im Hinblick auf die bei der Ver-
gabe von Bildungskrediten vorgesehene wechselsei-
tige Ausfallbürgschaft liegt es nahe, eine vergleich-
bare Ausfallquote anzunehmen. 

Der Kostenberechnung wird eine Ausfallquote von 
2 v. H. und 4 v. H. der jährlichen Rückzahlungs-
summe zugrunde gelegt. Bei einem geschätzten 
Rückzahlungsvolumen von jährlich etwa 1,2 Mrd. DM 
in der Normalphase ergibt das einen Betrag von rd. 24 
bzw. 48 Mio. DM pro Jahr. Ausfallkosten fallen erst 
mit Beginn der ersten Rückzahlungen an. Frühestens 
nach vier Jahren ist mit nennenswerten Beträgen zu 
rechnen (s. Tabelle 4). 
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D. Gesamtkosten 

Die Gesamtbelastung für die öffentliche Hand ergibt 
sich aus der Summe der Zins-, Verwaltungs- und Aus-
fallkosten. In der Anlaufphase verlaufen die Kosten 
wie in Tabelle 4 dargestellt: 

Tabelle 4 

Gesamtkosten in der Anlaufphase 
— in Mio. DM — 

Jahr: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Gesamt- 
aufwand 
6 v. H. 4,5 14 28,5 48 76,5 86,5 94,5 100,5 
7 v. H. 3,5 9 16,5 27 43,5 51,5 57,5 63,5 

davon: 
Zins- 
kosten 
6 v. H. 2 9 21 38 59 64 67 68 
7 v. H. 1 4 9 17 26 29 30 31 

Verwal- 
tungs- 
kosten 2,5 5 7,5 10 12,5 12,5 12,5 12,5 

Ausfall- 
kosten 
2 v. H. — — — — 5 10 15 20 

Die jährliche durchschnittliche Gesamtbelastung des 
Staates in der Normalphase beläuft sich unter Berück-
sichtigung des Zinsverlaufs in den letzten 15 Jahren 
bei einer Zinsbegrenzung auf 6 v. H. und Ausfallko-
sten von 2 v. H. auf rd. 100 Mio. DM und bei einer 

Zinsbegrenzung auf 7 v. H. und Ausfallkosten von 
2 v. H. auf rd. 64 Mio. DM. 

Bei Ausfallkosten in Höhe von 4 v. H. ergeben sich 
folgende Gesamtkosten in der Anlaufphase: 

Tabelle 5 

Gesamtkosten in der Anlaufphase 
bei Ausfallkosten in Höhe von 4 v. H. 

— in Mio. DM — 

Jahr: 	1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 

Gesamt- 
aufwand 
6 v. H. 	4,5 	14 	28,5 	48 	81,5 	96,5 	109,5 	120,5 

7 v. H. 	3,5 	9 	16,5 	27 	48,5 	61,5 	72,5 	83,5 

Die in dieser Anlage dargestellten Kostenschätzun-
gen für die öffentlichen Haushalte sind mit nicht uner-
heblichen Risiken, die die Ergebnisse dieser Schät-
zungen mehr als verdoppeln könnten, verbunden. So 
könnten die Ausfälle bei den Darlehensrückzahlun-
gen ansteigen, wenn Ausbildungskredite zu bereits 
bestehenden Verbindlichkeiten hinzutreten oder be-
sondere Familienverhältnisse (z. B. Erziehungszeiten, 
Scheidung, Arbeitslosigkeit) zu zusätzlichen Bela-
stungen oder einer Minderung des Familieneinkom-
mens führen. 

Weitere Kosten würden entstehen, wenn Familien-
komponenten in das Modell eingefügt würden. 




